
Nr. 12 Mittwoch, den 14. Dezember 2022 12. Jahrgang

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Annaburgerinnen und Annaburger 
aller Ortschaften unserer Gemeinde,
mit 2022 neigt sich ein Jahr dem Ende zu, welches uns 
ganz sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Zwischen 
Januar und Dezember hat sich unsere Welt doch sehr ver-
ändert; Selbstverständliches und Gleichgewichte sind es 
nicht mehr.

Ein Krieg mitten in Europa – dabei ein Kriegsteilnehmer 
mit einem abschreckenden nuklearen Waffenarsenal; 
ein NATO-Mitglied, das „Feinde“ auf dem Gebiet seiner 
Nachbarstaaten bekämpft; die Wirkziele der Kriege sind 
dabei oft Zivilbevölkerung, kritische Infrastruktur, Ver-
sorgungsgüter und -linien, globale Abhängigkeiten und  
letztendlich auch die Wahrheit.

Wie fragil die Lage und wie wichtig Besonnenheit aller 
Verantwortlichen wirklich ist, hat spätestens der Raketen-
einschlag in unserem Nachbarland Polen Mitte Novem-
ber gezeigt. Zu den Gedenkveranstaltungen anlässlich 
des Volkstrauertages in diesem Jahr, haben die Redner, 
nicht nur in unserer Region, eindringliche Worte dazu  
gefunden.

Trotz allem und gerade deswegen ist Zuversicht und ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je.

Der Dialog mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, war 
Grund und Anlass für die Einwohnerversammlungen in 
Prettin, Plossig und Annaburg im November. Mit insge-
samt knapp 100 Anwesenden waren die Runden zwar 
übersichtlich, die Gespräche aber dennoch konstruktiv 
und aufschlussreich.

Im Rahmen der Versammlung in Annaburg durfte ich Na-
dine Lehnert für ihr Engagement IM, vor allem aber auch 
FÜR das Ehrenamt mit dem „Ehrentaler“ auszeichnen. 
Frau Lehnert unterstützt seit vielen Jahren Vereine, Kitas 
und Schulen im Stadtgebiet und ist dadurch ein äußerst 
verlässlicher Partner und Förderer unserer Einheitsge-
meinde. Dafür noch einmal vielen Dank!

Nach zwei sehr informativen Runden im Oktober und  
November findet das nächste Gewerbefrühstück erst am 
26.01.2023, also im neuen Jahr statt. Der Durchführungs-
ort wird in der Januarausgabe unseres Amtsblattes zu 
finden sein.

An dieser Stelle danke ich der ANNABURGER Nutzfahr-
zeug GmbH und der Zimmerei Kerz für die erneute Un-
terstützung beim Stellen des Weihnachtsbaumes auf dem 
Annaburger Markt. Und ebenso geht natürlich ein großes 
Dankeschön an alle „Baumsponsoren“.

„Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken, 
sage Dank und nimm es hin ohne viel Bedenken. 

Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen: 
Das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen.“

(Wilhelm Busch)

In diesem Sinne: Kommen Sie gut und gesund durch 
die letzten Tage des Jahres und besser in das Neue.

Ganz herzliche Grüße
Ihr Bürgermeister

Stefan Schmidt
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Bereitschaftsdienst
Nach Dienstschluss ist der Bereitschaftsdienst über 
Handy 0172/7 95 03 25 erreichbar.

Sprechzeiten der Verwaltung

• Rathaus Annaburg

 Torgauer Straße 52, 06925 Annaburg,  
Tel.: 03 53 85/70 20

Di. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Do. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

• Außenstelle Rathaus Prettin

 Hohe Straße 18, Tel.: 03 53 86/70 20 
Meldeamt / FB Ordnungswesen

Mi.  09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
 (Tel.: 03 53 86/7 02 35)

• Städtische Betriebe Annaburg

 (Eigenbetrieb), Tel.: 03 53 86/7 02 33

Mo. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Mi. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

• 24-Stunden-Notfallnummer MIDEWA

 Störmeldungen an zentralen Schmutzwasseranlagen 
im Stadtgebiet Annaburg, außer Löben, Meuselko 
und Premsendorf: 0 34 93/302-111.

 Für OT Löben, Meuselko, Premsendorf ist das Personal 
der Kläranlage Mönchenhöfe zuständig: 0172/79 66-664.

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung der 33. Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Annaburg am Dienstag, dem 
20.12.2022, um 19.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus 
Annaburg, Mittelstraße 1

Tagesordnung

– Öffentlicher Sitzungsteil –
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellen der Anwesenheit und  

Beschlussfähigkeit
4. Bestätigung der Tagesordnung
5. Bestätigung des Protokolls der 32. Sitzung  

vom 15.11.2022 – öffentlicher Sitzungsteil
6. Einwohnerfragestunde
7. Bekanntgabe der Beschlüsse des nicht  

öffentlichen Sitzungsteiles der 32. Sitzung  
des Stadtrates vom 15.11.2022

8. 2. Änderung der Friedhofsgebührensatzung
9. Schließung Friedhof Axien
10. Vorläufige Haushaltsführung 
11. Verlängerung der Optionserklärung § 2b  

Umsatzsteuergesetz (UStG)
12. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener  

Bebauungsplan „PVA Annaburg nach EEG 2023“
13. Beschluss – Absichtserklärung Bau  

Glasfaserzugangsnetz
14. Berufung ehrenamtlich Tätiger
15. Über- und Außerplanmäßige Ausgaben
16. Informationen des Bürgermeisters und Anfragen

– Nicht öffentlicher Sitzungsteil –
17. Bestätigung des Protokolls der 32. Sitzung vom 

15.11.2022 – nicht öffentlicher Sitzungsteil
18. Vergabeangelegenheiten
19. Grundstücksangelegenheiten
20. Personalangelegenheiten
21. Informationen und Anfragen

Stefan Schmidt
Bürgermeister

TERMINE

Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung Annaburg
Auch weiterhin möchten wir am bewährten Terminsys-
tem für Besucherinnen und Besucher der Stadtverwal-
tung festhalten. Dies soll Wartezeiten und größere Per-
sonenzahlen in den Wartebereichen reduzieren. Bitte 
vereinbaren Sie telefonisch oder per Mail einen Termin 
mit dem/der zuständigen Sachbearbeiter/in.

Sprechzeiten Rathaus Annaburg:

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

Sprechzeiten Rathaus Prettin:

Montag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

Achtung: am 20. Dezember sowie am 27. Dezember 2022 
entfällt der Sprechtag in der Stadtverwaltung Annaburg.

Fundkatze
Am 14.11.2022 wurde in der Nähe 
des Bahnüberganges zwischen 
Jessen und Annaburg eine ausge-
setzte Katze in einem Korb gefun-
den.  Daneben stand ein Katzeklo 
und Nettobeutel mit Katzenfutter 
und Katzenstreu.

Der Kater ist schwarz, unter einem Jahr alt und zahm.

Wer Angaben zu dem Kater machen kann oder etwas 
zu dem Sachverhalt sagen kann, meldet sich bitte bei 
der Stadt Annaburg, Telefon: 03 53 86/7 02 35 oder per 
E-Mail: stadt@annaburg.de.

Gefunden wurde in Prettin,  
Parkplatz Bahnhofstraße

am 16.11.2022 eine Brille

am 21.11.2022 ein Schlüsselbund

Informationen unter 03 53 86/7 02 35 (Frau Hopp)

Mitteilung des Fundbüros
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Stadt Annaburg 
OT Löben

Öffentliche Bekanntmachung 
der 9. öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Löben 
am Montag, dem 30. Januar 2023, um 19.00 Uhr im 
Feuerwehrgerätehaus, Löben 37, 06925 Annaburg

Tagesordnung

– Öffentlicher Sitzungsteil –
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Anwesenheit
4. Bestätigung der Tagesordnung
5. Bestätigung des Protokolls der Sitzung  

vom 24.10.2022 – öffentlicher Sitzungsteil
6. Bekanntgabe der Beschlüsse des nicht  

öffentlichen Sitzungsteiles vom 24.10.2022
7. Einwohnerfragestunde
8. Informationen und Anfragen

– Nicht öffentlicher Sitzungsteil –
9. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 

24.10.2022 – nicht öffentlicher Sitzungsteil
10. Informationen und Anfragen

gez. Franke
Ortsbürgermeister

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund der ak-
tuellen Abstandsregelungen nur eine geringe An-
zahl an Besucherplätzen zur Verfügung steht. Der 
Ortsbürgermeister kann im Rahmen seiner Verant-
wortung für die Sitzungsleitung und die Einhaltung 
der aktuellen rechtlichen Vorgaben Platzzuweisun-
gen vornehmen und gegebenenfalls Bürger von der 
Sitzung ausschließen.

Einladung des Ortschaftsrates  
Löben

Bekanntmachung der Verwaltung
In der 29. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
(HFA) Annaburg am 02.11.2022 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst und durch Abstimmung bestätigt:

– Öffentlicher Sitzungsteil –
33/2022 Bestätigung der Tagesordnung
34/2022 Bestätigung des Protokolls der 28. Sitzung 

des HFA vom 05.10.2022 –  
öffentlicher Sitzungsteil

– Nicht öffentlicher Sitzungsteil –
35/2022 Bestätigung des Protokolls der 28. Sitzung 

des HFA vom 05.10.2022 –  
nicht öffentlicher Sitzungsteil

36/2022 Vergabebeschluss: hier Herstellung  
von 2 Brunnen in den OT Annaburg  
und Plossig

37/2022 Vergabebeschluss: hier Anschaffung 
eines Dokumentenmanagementsystems 
und eines kompatiblen  
Ratsinformationssystems

38/2022 Anmietung Räumlichkeiten  
Turmwächterhaus im Schloss  
Lichtenburg

39/2022 Anmietung Räumlichkeiten Bibliothek  
Annaburg

In der 32. Sitzung des Stadtrates der Stadt Anna-
burg am 15. November 2022 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst und durch Abstimmung bestätigt:

– Öffentlicher Sitzungsteil –
84/2022 Bestätigung der Tagesordnung
85/2022 Bestätigung des Protokolls der 31. Sitzung 

vom 18.10.2022 – öffentlicher Sitzungsteil
86/2022 Änderung der Umlagesatzung 2022  

(Verbandsbeiträge der  
Unterhaltungsverbände)

87/2022 Schmutzwasserbeitragssatzung
88/2022 Anpassung der 

Gesamtkostenfinanzierungs übersicht 
(GKFÜ) für das Programm  
„Lebendige Zentren“

89/2022 Beschluss des Entwicklungskonzeptes/ 
Kriterienkatalog der Stadt Annaburg für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

– Nicht öffentlicher Sitzungsteil –
90/2022 Bestätigung des Protokolls der  

31. Sitzung vom 18.10.2022 –  
nicht öffentlicher Sitzungsteil

91/2022 Vergabebeschluss für Planungsleistungen 
zum Abriss Waldschlößchen

92/2022 Vergabebeschluss für Ersatzpflanzungen 
Stadt Annaburg, Ersatz- und  
Neuan pflanzung (Hecke) Mühlenstr.,  
Ersatzpflanzung Spielplatz TB-09-2022

93/2022 Vergabebeschluss für Planungsleistungen 
Sanierung WC-Anlage und Errichtung  
eines barrierefreien Zugangs im  
Gemeinschaftshaus Prettin

94/2022 Verpachtung Gastronomie Waldstadion 
Annaburg

95/2022 Grundstücksverkauf Prettin
96/2022 Beschluss zur Aufhebung eines  

Grundstückverkaufs in Axien
97/2022 Grundstücksverkauf Axien

Erscheinungstermine des Amtsblattes 
der Stadt Annaburg im Jahr 2023

Erscheinungstag Redaktionsschluss

11. Januar 2023 20. Dezember 2022 

15. Februar 2023 31. Januar 2023

15. März 2023 28. Februar  2023

12. April 2023 28. März 2023

17. Mai 2023 02. Mai 2023

14. Juni 2023 30. Mai 2023

12. Juli 2023 27. Juni 2023

09. August 2023 25. Juli  2023

13. September 2023 29. August 2023 

11. Oktober 2023 26. September 2023

08. November 2023 24. Oktober 2023

13. Dezember 2023 28. November 2023

Änderungen vorbehalten!
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Hinweise zu den 
Steuervordrucken
Ab dem 1. Januar 2023 werden 
in den Bürgerbüros der Städte 
und Gemeinden die Einkom-
mensteuervordrucke 2022 ff. nicht mehr zur Entnahme 
ausgelegt.

Um Papiervordrucke weiterhin zu nutzen oder alterna-
tiv auch in elektronischer Form nutzen zu können, ste-
hen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. ELSTER-Portal (www.elster.de)

Nach einer Registrierung, die einmalig nach ca. zwei 
Wochen abgeschlossen ist, können Sie die Vorteile wie 
die vorausgefüllte Erklärung und die elektronische 
Übermittlung von Belegen oder Anfragen nutzen. Die 
Pandemie in 2020/2021 hat gezeigt: ELSTER macht Sie 
unabhängig von den Öffnungszeiten der Finanzämter.

2. einfachELSTER  
(www.einfach.elster.de/erklaerung/ui/)

Diese Programmvariante von ELSTER wurde für Steuer-
pflichtige mit Renten- oder Pensionseinkünften entwi-
ckelt. Die Registrierung ist einfacher und damit schnel-
ler abgeschlossen. Auch die Befüllung mit Ihren Daten 
beschränkt sich auf wenige Angaben.

3. Formulare als Ausdruck aus dem Vordruckcenter 
des Bundes (www.formulare-bfinv.de)

Die benötigten Vordrucke können als leere PDF-Version 
oder durch Sie gefüllt ausgedruckt werden. Im Formu-
larcenter sind alle Vordrucke erhältlich, die Sie für Ihre 
persönliche Steuererklärung benötigen. Ferner benöti-
gen Sie einen Drucker.

4. Versand durch die Finanzämter

Die Vordrucke können Sie auch bei Ihrem zuständigen 
Finanzamt telefonisch oder postalisch anfordern. Die 
Telefonnummern und Adressen finden Sie im letzten 
Steuerbescheid. Bitte prüfen Sie vorab, welche konkre-
ten Vordrucke Sie für Ihre Steuererklärung benötigen.

5. Abholung in Ihrem Finanzamt

Um alle notwendigen Vordrucke für die Steuererklärung 
zu erhalten, könnte das Aufsuchen des Finanzamtes 
sinnvoll sein. Die Mitarbeiter*innen stehen Ihnen vor 
Ort bei Fragen zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich 
vorab über die aktuellen Öffnungs- und Sprechzeiten 
Ihres Finanzamtes: finanzamt.sachsen-anhalt.de.

Einsätze der Feuerwehren – Monat Oktober 2022

Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Lage vor Ort Einsatzort Alarmierte Feuerwehren

06.10.2022 15:50 OBJK BMA Annaburg Annaburg

16.10.2022 18:06 GSG 1 Gas Groß Naundorf Annaburg, Groß Naundorf, Plossig, 
Prettin, Lebien, Hohndorf, Bethau, 
Axien, Jessen

17.10.2022 16:08 Fläche 2 Waldbrand Annaburg Annaburg, Groß Naundorf, Löben

Erklärung: Fläche 1, 2 – Flächenbrand klein, groß

GSG – Gefährliche Stoffe und Güter

BMA – Brandmeldeanlage

Bericht über die Tätigkeit der 
Bauhöfe der Stadt Annaburg

Ein arbeitsintensives und vielfältiges Jahr für die 
Bauhöfe der Stadt Annaburg neigt sich dem Ende 
entgegen. Die ersten Winterdiensteinsätze durften 
bereits nach den großen Laubaktionen in den frühen 
Morgenstunden absolviert werden. An dieser Stelle 
möchten wir sowohl unserer Belegschaft, als auch 
den externen Unternehmen für die Herstellung der 
Verkehrssicherheit einen großen Dank aussprechen. 
Gegenwärtig bestimmen die Weihnachtsmärkte in 
den einzelnen Ortschaften einen Großteil der Tages-
abläufe, aber auch der Umzug der Bibliothek Anna-
burg in der 49. Kalenderwoche in die Torgauer Stra-
ße wird nochmals eine logistische Herausforderung 
darstellen.

Die Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe wird 
im Januar 2023 eine Erweiterung der Aufgabenge-
biete für unser technisches Personal ergeben, hierzu 
wird sowohl der personelle, als auch der technische 
Sektor aufgestockt. Die Maßnahme dient im weites-
ten Sinne der Erhöhung der Effizienz, aber auch der 
Entflechtung der Zuständigkeiten.

Schauer
GLM

Hier investiert das Land Sachsen-Anhalt
PROJEKT Bekämpfung der  

Eichenprozessionsspinner (EPS)

„Förderung von zweckgebundenen Hilfen für die 
Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in de-
nen Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung durch 
das Auftreten der EPS bestehen.“

ZEITRAUM 01.01.2022 – 31.12.2022
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Herbst beginnt, die Bäume verlieren ihre Blätter 
und die Temperaturen nähern sich den Minusgraden. 
Für Sie als Grundstückseigentümer ist dies der Zeit-
punkt, zu überprüfen, ob der Reinigungs-, Streu- und 
Räumdienst auf dem Grundstück sowie den angren-
zenden öffentlichen Verkehrswegen ausreichend orga-
nisiert ist.

Die Zuweisung der Verantwortlichkeit ist öffent-
lich-rechtlich festgelegt. In Art. 14 Abs. 2 S. 1 des 
Grundgesetzes heißt es „Eigentum verpflichtet”. Somit 
ergibt sich auch eine grundsätzliche Zuweisung der 
Grundstücksverantwortlichkeit an den Grundstücks-
eigentümer. Er hat dafür zu sorgen, dass von seinem 
Grundstück keine Gefahren für Dritte ausgehen.

Die Reinigungs-, Streu- und Räumpflicht auf den an das 

Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrswe-
gen obliegt hingegen dem Träger der Straßenbaulast, 
also meistens der Gemeinde. Diese macht jedoch für 
gewöhnlich von ihrem Recht Gebrauch, die Pflicht zur 
Reinigung bzw. Räumung des angrenzenden Gehwegs 
durch Satzung oder Verordnung auf den Grundstücks-
eigentümer zu übertragen. Für den Grundstückseigen-
tümer ergibt sich hieraus ebenfalls eine Verkehrssiche-
rungspflicht.

Die Straßenreinigungssatzung der Stadt Annaburg 
besagt, dass Sie neben der allgemeinen Straßenreini-
gungspflicht auch die Verpflichtung haben, die Gehwe-
ge bei Schneefall im Zeitraum von 07.00 – 19.00 Uhr und 
auf einer Mindestbreite, soweit vorhanden, von 1,20 m 
von Schnee zu räumen haben.

Ordnungsamt

Bekanntmachung der Stadt Annaburg

über die frühzeitige öffentliche Auslegung  
des Vorentwurfes des vorhabenbezogenen  
Bebauungsplans „Errichtung Wohnhaus  
in Löben“ der Stadt Annaburg, OT Löben  

nach § 3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Annaburg hat in seiner öffent-
lichen Sitzung vom 20.09.2022 die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Errichtung 
Wohnhaus in Löben“ für das im Lageplan dargestellte 
Plangebiet in der Gemarkung Löben, Flur 8, Flurstück 
60, beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekanntge-
macht.

Um die Bürger möglichst frühzeitig am Aufstellungs-
verfahren zu beteiligen, wird der Vorentwurf, Fassung 
Oktober 2022, inkl. Begründung und Umweltbericht in 
der Zeit

vom 22.12.2022 bis einschließlich 27.01.2023

im Bauamt, Zimmer 3, Rathaus der Stadt Annaburg, 
Torgauer Straße 52 in 06925 Annaburg sowie in der Au-
ßenstelle Prettin, Hohe Straße 18, Zimmer 212 während 
folgender Dienstzeiten:

montags 08.00 – 12.00 Uhr
dienstags 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
mittwochs 08.00 – 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
freitags 08.00 – 12.00 Uhr

für jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Während der genannten Auslegungsfrist kann sich die 
Öffentlichkeit zur Planung äußern und Stellungnahmen 
schriftlich oder während der genannten Zeiten zur Nie-
derschrift im Bauamt der Stadt Annaburg vorbringen.

Zusätzlich sind diese Bekanntmachung und die Planun-
terlagen auf der Homepage der Stadt Annaburg unter:  
https://annaburg.info/oeffentlichkeitsbeteiligung.html 
und auf dem Landesportal unter: 

https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gdi-lsa/
informationen/gdi_kommunen/main.htm einzusehen.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Abwägung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. Über die vorgebrachten Anregungen ent-
scheidet der Stadtrat.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art 6 Abs. 
1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Da-
tenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangabe abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informati-
onen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Ergänzende 
Information zur Verarbeitungstätigkeit bei Verfahren 
zur Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bau-
leitplänen und sonstigen Satzungen sowie Verfahren 
städtebaulicher Planungen und städtebaulicher Ent-
wicklungskonzepte, welches mit ausliegt.

Plangebiet:

Annaburg, den 29.11.2022

Schmidt
Bürgermeister
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Selbstablesekarte (nur Gartenwasserzähler)!
Füllen Sie bitte die Selbstablesekarte deutlich lesbar aus!

Gartenzähler

Name
Zählernummer: 

Wichtig!!!

Vorname
Zählerstand: 

ccm

Straße, Nr. Ablesedatum:

Unterschrift Eigentümer: _____________________________________

Zustellmöglichkeiten

1) Briefkasten der Städtischen Betriebe Annaburg, Hohe Straße 18, 06925 Annaburg OT Prettin oder
2) telefonisch unter 03 53 86/702-25 oder
3) per E-Mail an natalie.suske@annaburg.de

Informationen zur Jahresabrechnung 2022 – Abwassergebühren
Um eine Doppelablesung der Trinkwasserzähler zu vermei-
den, werden uns Ihre Hauptzählerstände vom Wasser- und 
Abwasserzweckverband „Elbe-Elster-Jessen“ übermittelt.

Bitte senden Sie in diesem Jahr keine Zählerstände an die 
Ablesefirma Reinhard Pfeil (Groß Naundorf – Kolonie)!

Sofern Sie einen Gartenwasserzähler besitzen, möchten 
wir Sie bitten, uns Ihren aktuellen Zählerstand bis zum 
15.01.2023 mitzuteilen. 

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, uns Ih-
ren Gartenwasserzählerstand mittels der Selbstablesekar-
te zukommen zu lassen.

Gehen Ihre Daten nicht rechtzeitig bis zum 15.01.2023 bei 
uns ein, können wir den Zählerstand Ihres Gartenwas-
serzählers bei der Verbrauchsabrechnung für das Jahr 
2022 nicht berücksichtigen.

Städtische Betriebe Annaburg
Abwasserwirtschaft

2. Änderungssatzung der Stadt Annaburg
über die Umlage der Verbandsbeiträge  

der Unterhaltungsverbände  
„Schwarze Elster“ Jessen  

und „Fläming-Elbaue“
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 
492), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372,374), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 
45 und 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 
(GVBl. LSA S. 100) und der §§ 1, 2 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA  
S. 712) vom 27. September 2019 (GVBl. LSA S. 284) hat der 
Stadtrat in seiner Sitzung am 15.11.2022 die folgende Än-
derungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Un-
terhaltungsverbände beschlossen.

Artikel 1 
Änderung § 7 (1) Umlagesatz

§ 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2022

a) im UHV „Schwarze Elster“ Jessen
Flächenumlage 10,86 €/ha
Erschwernisumlage 16,09 €/ha

b) im UHV „ Fläming Elbaue“
Flächenumlage   10,99 €/ha
Erschwernisumlage     0,00 €/ha.

Artikel 2 
Änderung § 4 Umlageschuldner

(5) wird gestrichen. (vorher: Die ersatzweise Heranzie-
hung des Nutzers nach Abs. 4 begründet keine eigene 
Umlagepflicht.)

Artikel 2 
Änderung § 8 Verwaltungskosten

§ 8 erhält folgende Fassung:

Die Stadt Annaburg ist gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 WG LSA 
berechtigt, die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 
entstehenden Verwaltungskosten gemeinsam mit der Um-
lage umzulegen. Diese Verwaltungskosten betragen für 
das Jahr 2021 1,16 €/Flurstück.

Artikel 3 
In-Kraft-Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2022 in 
Kraft. 

Annaburg, 16.11.2022

Bürgermeister
Stefan Schmidt



Amtsblatt der Stadt Annaburg Nr. 12 vom 14.12.2022 7

2. Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Annaburg

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kom-
munalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2020 (GVBl. LSA S.712, 713), hat der Stadtrat der Stadt 
Annaburg in seiner Sitzung am 20.09.2022 folgende zwei-
te Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 

Artikel 1

§ 19 – Öffentliche Bekanntmachungen –  
erhält folgende Fassung:

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelun-
gen treffen, erfolgen die gesetzlich erforderlichen 
Bekanntmachungen im Internet unter der Internet-
adresse www.annaburg.de mit Angabe des Bereit-
stellungstages. Die Bekanntmachung ist mit ihrer 
Bereitstellung im Internet bewirkt. 

 Zusätzlich werden Satzungen, Verordnungen und 
Wahlbekanntmachungen im „Amtsblatt der Stadt 
Annaburg“ öffentlich bekannt gemacht

(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gemäß § 9 Abs. 3 
KVG LSA wird unter Angabe des Gegenstandes, 
des Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der 
Öffnungszeiten des Rathauses im Internet unter der 
Internetadresse www.annaburg.de spätestens am 
Tag vor Beginn der Auslegung hingewiesen. Die 
Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts 
Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntma-
chung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, in dem der 
Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine 
öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvor-
schrift erfolgt, die keine besonderen Bestimmungen 
enthält

(3) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche ortsübliche 
Bekanntmachungen erfolgen im Amtsblatt der Stadt 
Annaburg. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des 
Erscheinungstages bewirkt, an dem das Amtsblatt 
den bekanntzumachenden Text enthält. Der Inhalt 
der Bekanntmachung wird zusätzlich unter der In-
ternetadresse www.annaburg.de mit Angabe des 
Bereitstellungstages in das Internet eingestellt

(4) Die bekanntgemachten Regelungen können im Rat-
haus Annaburg, Torgauer Str. 52, 06925 Annaburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen und kosten-
pflichtig kopiert werden.

(5) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüs-
se und der Ortschaftsräte sowie von Zeitpunkt und 
Abstimmungsgegenständen der Beschlussfassung 
im Wege eines schriftlichen oder elektronischen Ver-
fahrens gemäß § 56a Abs. 3 KVG LSA erfolgt unter 
der Internetadresse www.annaburg.de.Die Bekannt-
machung ist mit Ablauf des Tages der Bereitstellung 
im Internet bewirkt.

 Zusätzlich wird auf die Sitzungstermine im „Amts-
blatt der Stadt Annaburg“ hingewiesen

 Wird die Sitzung gemäß § 56a Abs. 2 KVG LSA als 
Videokonferenz durchgeführt, so erfolgt in der Be-
kanntmachung ein Hinweis, in welcher Weise der 
öffentliche Teil der Videokonferenzsitzung verfolgt 
werden kann.

(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet un-
ter der Internetadresse www.annaburg.de bekannt-
zumachen. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereit-
stellung im Internet bewirkt. 

Artikel 2

§ 21 – Inkrafttreten –  
wird wie folgt geändert:

Diese zweite Änderung der Hauptsatzung tritt am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Annaburg, den 08.11.2022

Bürgermeister
Stefan Schmidt

Genehmigung der 2. Änderungssatzung 
der Hauptsatzung der Stadt Annaburg

Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2022
Auf Ihren Antrag ergeht folgender Bescheid:

1. Die 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt 
Annaburg wird genehmigt.

2. Für diese Entscheidung werden keine Kosten erhoben.

Begründung:

Der Stadtrat der Stadt Annaburg hat in seiner Sitzung am 
20.09.2022 die 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung 
beschlossen.

Mit Schreiben vom 20.10.2022 (eingegangen am 
24.10.2022) hat die Stadt Annaburg die 2. Änderungssat-
zung der Hauptsatzung dem Landkreis Wittenberg zur 
kommunalaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigung der vorgelegten Änderungssatzung 
wird gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zzt. gültigen Fassung 
erteilt.

Der Landkreis Wittenberg ist gem. §§ 140 Abs. 1, 150 
KVG LSA die für die Erteilung der Genehmigung zustän-
dige Behörde.

Nach Prüfung der mit dem Antrag auf Genehmigung 
vorgelegten Unterlagen ist festzustellen, dass die 2. Än-
derungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Annaburg 
formell ordnungsgemäß zustande gekommen ist und ma-
teriell nicht zu beanstanden ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 Ver-
waltungskostengesetz vom 27.06.1991 (GVBl. LSA S. 154) 
in der derzeit geltenden Fassung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist beim Landkreis Wittenberg, Breit-
scheidstraße 3, 06886 Lutherstadt Wittenberg einzulegen.

Christian Tylsch
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Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Kostenerstattungen 

für die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage 

der Stadt Annaburg 
(Beitragssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 11, 45 und 99 des Kom-
munalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl LSA 2014, S. 288), in 
der Fassung des Gesetzes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 
130) i.V.m. den §§ 2, 6, 8, 13 und 13a des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der Fassung des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) i.V.m. 
den §§ 78 ff. des Wassergesetzes für das Land Sachsen-An-
halt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492), 
in der Fassung der Verordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA 
S. 372, 374 hat der Stadtrat der Stadt Annaburg in seiner 
Sitzung am 15.11.2022 die folgende Satzung beschlossen. 

Abschnitt I

§ 1 Allgemeines

(1) Die Stadt Annaburg (Stadt) betreibt nach Maßgabe der 
Entwässerungssatzung in der aktuellen Fassung eine 
zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage als recht-
lich selbstständige öffentliche Einrichtung (zentrale 
Schmutzwasseranlage).

(2) Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung als Ab-
gaben

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die zentra-
le öffentliche Schmutzwasseranlage (Schmutzwas-
serbeiträge) und

b) Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse 
an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage (Aufwendungsersatz)

Abschnitt II – Schmutzwasserbeitrag

§ 2 Grundsatz

(1) Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht ander-
weitig, insbesondere durch Gebühren und/oder Zu-
schüsse gedeckt ist, zur Deckung ihres Aufwandes, 
für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Er-
weiterung, Verbesserung und Erneuerung der zent-
ralen Schmutzwasseranlage Schmutzwasserbeiträge 
von den Beitragspflichtigen im Sinne von § 6 Abs. 8 
KAG-LSA, denen durch die Inanspruchnahme oder die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen 
ein Vorteil entsteht.

(2) Der Schmutzwasserbeitrag deckt nicht die Kosten für 
den Grundstücks- und Hausanschluss (Verbindungs-
leitung zwischen dem Verbindungssammler zur zent-
ralen Schmutzwasseranlage bis zur Grundstücksgren-
ze einschl. Übergabeschacht), sowie den Leitungen 
auf dem Grundstück, die nicht Bestandteil der öffentli-
chen Schmutzwasserbeseitigungsanlage sind).

(3) Die Stadt ist berechtigt zur Ermittlung von Berech-
nungsgrundlagen, der Abgabenrechnung, der Aus-
fertigung und Versendung von Abgabenbescheiden 
sowie der Entgegennahme der zu entrichtenden Ab-
gaben, sich eines Dritten zu bedienen.

(4) Für die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke 
nach dem Abwasserbeseitigungskonzept nicht an 
die zentrale Schmutzwasseranlage angeschlossen 
werden, wird die Möglichkeit geboten, sich freiwillig 
und unter Tragung der nicht durch Fördermittel finan-

zierten Anschlusskosten bis zur Grundstücksgrenze 
bzw. bis zur nächsten Anschlussmöglichkeit anzu-
schließen. Beiträge werden insoweit nicht erhoben. 
Die Anschlussbedingungen werden in einem Vertrag 
zwischen der Stadt und dem anschlusswilligen Grund-
stückseigentümer geregelt.

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an 
die zentrale Schmutzwasseranlage angeschlossen 
werden können und für die

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist, sobald sie bebaut, gewerblich oder indus-
triell genutzt werden dürfen,

b) eine bauliche, gewerbliche oder industrielle Nut-
zung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-
kehrsauffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung zur Bebauung 
gewerblichen oder industriellen Nutzung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale Schmutzwasser-
anlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grund-
stück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. Ist ein ver-
messenes und im Grundbuch eingetragenes bürger-
lich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt 
die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend 
genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichti-
ge ist in diesem Fall verpflichtet, der Stadt gegenüber 
die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere 
durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen.

§ 4 Beitragsmaßstab

(1) Der Schmutzwasserbeitrag wird nach einem nut-
zungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet.

(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages 
werden für das erste Vollgeschoss 100 % und für jedes 
weitere Vollgeschoss 50 % der Grundstücksfläche an-
gesetzt: Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, deren 
Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt und die über mindes-
tens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe 
von mindestens 2,30 m aufweisen. Zwischendecken 
und -böden bleiben hierbei unberücksichtigt. Kirchen-
gebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Ist im Einzelfall eine Geschosszahl wegen 
der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, 
werden bei industriell oder gewerblich genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m bei allen in anderer 
Weise genutzten Grundstücken je vollendete 2,30 m 
Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.

(3) Als beitragspflichtige Grundstücksfläche gilt bei 
Grundstücken,

a) die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks, wenn für das Grundstück im Bebauungs-
plan eine bauliche, gewerbliche oder industrielle 
Nutzung festgesetzt ist,

b) die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes und 

1. mit der Restfläche innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles liegen – sofern 
sie nicht unter lit. f) oder g) fallen –, die Gesamt-
fläche des Grundstücks, wenn das betreffende 
Grundstück baulich, gewerblich oder industriell 
nutzbar ist;



Amtsblatt der Stadt Annaburg Nr. 12 vom 14.12.2022 9

2. mit der Restfläche im Außenbereich liegen – 
sofern sie nicht unter lit. f) oder g) fallen –, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplans, wenn 
für diese darin eine bauliche, gewerbliche oder 
industrielle Nutzung festgesetzt ist,

c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB liegen, und bei Grundstücken, die über 
die Grenzen einer solchen Satzung in den Außen-
bereich hinausreichen, sofern sie nicht unter lit. f) 
oder g) fallen, die Fläche im Satzungsbereich,

d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB vorliegt, die jedoch inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
liegen (Innenbereich des § 34 BauGB), die Gesamt-
fläche des Grundstücks, es sei denn, dass sich das 
Grundstück (in Bezug auf seine Tiefe gesehen) teils 
im Innenbereich und teils im Außenbereich (§ 35 
BauGB) befindet, höchstens die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in 
einem gleichmäßigen Abstand von 45 m dazu ver-
läuft,

e) die über die sich nach lit. b) Nr. 2 ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut, gewerblich oder industriell ge-
nutzt werden, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Parallelen hierzu, die in 
einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebau-
ung, gewerblichen oder industriellen Nutzung ent-
spricht,

f) für die im Bebauungsplan oder in einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Wochen-
endhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne 
oder mit nur untergeordneter Bebauung festge-
setzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping- oder Festplätze nicht aber Flächen für die 
Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles tatsächlich so genutzt werden, 60 % der 
Grundstücksfläche,

g) für die im Bebauungsplan oder einer Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Sportplatz, 
Friedhof oder die Nutzung als Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt ist oder die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles tatsächlich 
als Sportplatz oder Friedhof genutzt werden, die 
Grundfläche der an die zentrale Schmutzwasseran-
lage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundstücksflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 
Abstand von den Außenwänden der Baulichkei-
ten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück erfolgt,

h) die bebaut sind und im Außenbereich liegen, die 
Grundfläche der an die zentrale Schmutzwasseran-
lage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au-
ßenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück erfolgt,

i) die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die 
durch Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebs-
plan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine 

der baulichen Nutzung vergleichbaren Nutzung 
zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspei-
cher etc.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich 
die Planfeststellung, der Betriebsplan oder der die-
sen ähnliche Verwaltungsakte bezieht.

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt bei 
Grundstücken,

a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
liegen, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse,

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge-
schosse die Höhe der baulichen Anlage festgesetzt 
ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im 
Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und 
in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteil-
te höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen 
kaufmännisch gerundet,

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Voll-
geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, 
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl auf ganze Zahlen gerundet,

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je 
Nutzungsebene,

e) auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a) 
oder die Baumassenzahl nach lit. c) überschritten 
wird, die sich nach der tatsächlich vorhandenen Be-
bauung ergebenden Berechnungswerte nach lit. b) 
und c),

f) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl festgesetzt ist, wenn:

1. für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als 
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die 
Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

2. für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als 
Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl 
von einem Vollgeschoss,

3. die in anderen Baugebieten liegen, der in der 
näheren Umgebung überwiegend festgesetzte, 
hilfsweise, wenn solche nicht vorhanden sind, 
der tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berech-
nungswert nach den lit. b) und c),

g) für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung 
ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung fest-
gesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) 
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten 
tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem 
Vollgeschoss,

h) für die kein Bebauungsplan besteht und die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
liegen, die Zahl der rechtlich zulässigen Vollge-
schosse,

i) die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die 
Zahl der Vollgeschosse der angeschlossenen Bau-
lichkeit,

j) die im Außenbereich liegen und für die durch Plan-
feststellung, bergrechtlichen Betriebsplan oder 
ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nut-
zung vergleichbaren Nutzung zugelassen ist – be-
zogen auf die Fläche nach Abs. 3 lit. i) – die Zahl 
von einem Vollgeschoss.
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k) die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 
Abs. 4 BauGB, nach § 35 Abs. 6 BauGB, nach dem 
Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch oder nach 
dem Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz liegen, 
sind zur Feststellung der Vollgeschosse die vorste-
henden Vorschriften entsprechend anzuwenden, 
wie sie bestehen für

1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Be-
stimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
getroffen sind,

2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn 
die Satzung keine Bestimmungen über das zu-
lässige Nutzungsmaß enthält.

(5) Unberührt von den vorstehenden Vorschriften bleiben 
Vereinbarungen, nach denen der Anschlussnehmer 
zusätzliche Aufwendungen der Stadt Annaburg zu 
tragen hat, die durch die besondere Lage des Grund-
stücks oder durch Menge (wie z.B. Großeinleiter) und 
Beschaffenheit der einzuleitenden Abwässer oder aus 
sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen 
(wie z.B. Fettabscheider, Hauspumpwerke) erforder-
lich werden.

§ 5 Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen 
Schmutzwasseranlage nach lit. §1 Abs. 2 a beträgt für 
die anrechenbare Beitragsfläche 3,04 €/m²

(2) Die Beitragssätze für die Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung der Schmutzwasseranlage werden 
im Einzelfall unter Angabe des Abgabetatbestandes 
in einer gesonderten Satzung festgelegt.

§ 6 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grund-
stücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbau-
berechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit 
einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 
Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberech-
tigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuord-
nungsgesetzes (VZOG).

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-
ner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihres Miteigentumsanteils beitragspflichtig. 

(4) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den 
Rechtsnachfolger über. Die etwaige persönliche Haf-
tung des Rechtsvorgängers bleibt hiervon unberührt.

(5) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grund-
stück, bei Bestehen eines Erbbaurechts oder von Woh-
nungs- und Teileigentum auf diesem.

§ 7 Entstehung, Veranlagung und Fälligkeit  
der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen 
Herstellung der zentralen Schmutzwasseranlage ein-
schließlich des ersten Grundstücksanschlusses, frü-
hestens jedoch mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

(2) Beiträge können für einzelne Teile der zentralen 
Schmutzwasseranlage selbständig erhoben werden, 
sobald diese Teile nutzbar sind.

(3) Im Falle des § 3 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht 
mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Ge-
nehmigung.

(4) Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgebli-
chen Umstände nachträglich und erhöht sich dadurch 
der Vorteil, so entsteht ein zusätzlicher Beitrag.

§ 8 Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vo-
rausleistungen von bis zu 50 % der endgültigen Beitrags-
schuld verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist 
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch 
wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit

Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Beschei-
des fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Voraus-
leistung. 

§ 10 Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist, kann die Ablösung durch Vertrag verein-
bart werden.

(2) Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des 
in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 
festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln.

(3) Durch Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitrags-
pflicht endgültig abgegolten.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 11 Billigkeitsregelungen

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach 
der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken 
dienenden Grundstücke mit 1.123 m² gelten derarti-
ge Wohngrundstücke als übergroß im Sinne von § 6c 
Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA, wenn die nach § 4 Abs. 3 zu 
berechnende Vorteilsfläche die vorgenannte Durch-
schnittsgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche) oder 
mehr überschreitet. Derartige in diesem Sinne über-
große Wohngrundstücke werden in der Größe der 
Begrenzungsfläche (1.460 m²) in vollem Umfang, hin-
sichtlich der die Begrenzungsfläche bis um 50 v. H. 
übersteigenden Vorteilsfläche (2.190 m²) zu weiteren 
50 v. H. und wegen einer darüber hinaus bestehenden 
Vorteilsfläche zu weiteren 30 v. H. des sich nach § 4 i. 
V. m. § 5 zu berechnenden Beitrages herangezogen.

(2) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können 
ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Ein-
ziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Ein-
ziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie 
ganz oder zum Teil erlassen werden. Für die Verwirk-
lichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprü-
chen aus dem Beitragsschuldverhältnis gelten die §§ 
218-223, 224 Abs. 1 und 2, 225-232 der Abgabenord-
nung (AO) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend.

(3) Die Stadt Annaburg und ein Beitragsschuldner können 
einen Vergleichsvertrag schließen, durch den eine bei 
verständiger Würdigung des Sachverhalts oder der 
Rechtslage bestehende Ungewissheit durch gegen-
seitiges Nachgeben beseitigt wird. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Stadt den Abschluss eines Ver-
gleichsvertrages zur Beseitigung der Ungewissheit 
nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig hält.
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(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich im Sinne des 
§ 201 BauGB oder als Wald genutzt, ist der Beitrag 
so lange zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur 
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftli-
chen Betriebes genutzt werden muss. Satz 1 gilt auch 
für die Fälle der Nutzungsüberlassung und Betriebs-
übergabe an Familienangehörige im Sinne des § 15 
AO. Bei bebauten und tatsächlich angeschlossenen 
Grundstücken und Teilflächen eines Grundstücks im 
Sinne von Satz 1 gilt dies nur, wenn:

a) die Bebauung ausschließlich der landwirtschaftli-
chen Nutzung dient und

b) die zentrale Schmutzwasseranlage nicht in An-
spruch genommen wird.

(5) Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, solange

a) Grundstücke als Kleingärten im Sinne des Bun-
deskleingartengesetzes genutzt werden oder

b) Grundstücke oder Teile von Grundstücken aus 
Gründen des Naturschutzes mit einer Verände-
rungssperre belegt sind.

(6) Die Stadt kann zur Vermeidung sozialer Härten im Ein-
zelfall zulassen, dass der Beitrag in Form einer Rente 
gezahlt wird. Die Entscheidung hierüber obliegt der 
Stadt.

(7) Bei der Bestimmung der Vollgeschosszahl im Sinne 
des § 4 Abs. 4 bleiben Gebäude oder selbstständige 
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die zentrale Schmutzwas-
seranlage auslösen oder nicht an diese angeschlossen 
werden dürfen, in Bezug auf ihre Geschossigkeit un-
berücksichtigt. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude oder 
selbstständigen Gebäudeteile tatsächlich an die zen-
trale Schmutzwasseranlage angeschlossen sind.

Abschnitt III – Grundstücksanschlüsse

§ 12 Kostenerstattungsanspruch

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Verän-
derung oder Beseitigung der Grundstücksanschlüsse 
an die zentrale Schmutzwasseranlage und der Über-
gabeschächte ist der Stadt zu erstatten.

(2) Grundstücksanschluss im Sinne dieser Satzung ist 
die Verbindungsleitung zwischen dem Verbindungs-
sammler zur zentralen Schmutzwasseranlage bis zur 
Grundstücksgrenze einschließlich Übergabeschacht. 
Ist kein Übergabeschacht vorhanden, so ist die Grund-
stücksgrenze maßgeblich. 

(3) Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücksan-
schlüsse sind nicht Bestandteil dieses Erstattungs-
anspruchs und werden über die Abwassergebühren 
finanziert.

(4) Der Aufwand der für die Herstellung, Erneuerung, 
Veränderung oder Beseitigung einer Anschlussleitung 
oder eines Übergabeschachtes anfällt, ist in der tat-
sächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Erhält ein 
Grundstück mehrere Anschlussleitungen, so wird der 
Ersatzanspruch für jede Anschlussleitung berechnet.

(5) Ist die Baumaßnahme in einer Straße bereits abge-
schlossen und wird auf Antrag des Grundstückseigen-
tümers ein Anschlusskanal mit bzw. ohne Übergabe-
schacht nachträglich hergestellt, erneuert, verändert 
oder beseitigt, so ist der Aufwand in der tatsächlich 
entstandenen Höhe zu erstatten.

(6) Wird für ein Grundstück ein weiterer Grundstücksan-
schluss oder für eine von einem Grundstück, für das 
die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte 

und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche 
ein eigener Grundstücksanschluss hergestellt (zusätz-
licher Grundstücksanschluss), so sind die Aufwendun-
gen für die Herstellung, Erneuerung oder Veränderung 
dieses Anschlusses in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten.

(7) Die Stadt ist berechtigt, vom Pflichtigen Vorausleis-
tungen in Höhe von bis zu 50 % der voraussichtlichen 
Kosten zu verlangen. 

§ 13 Fälligkeit und Festsetzung  
des Erstattungsanspruchs

(1) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung 
der Maßnahme. Die Maßnahme ist beendet, wenn der 
jeweilige Grundstücksanschluss hergestellt bzw. be-
seitigt ist.

(2) Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt 
und ist einen Monat nach dessen Bekanntgabe fällig.

§ 14 Erstattungspflichtige

Für die Regelung des Erstattungspflichtigen ist § 6 ent-
sprechend anzuwenden.

Abschnitt IV – Gemeinsame Vorschriften

§ 15 Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der 
Stadt jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

(2) Die Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter kann an 
Ort und Stelle die für die Festsetzung und Erhebung 
der Abgaben erforderlichen Daten ermitteln. Die nach 
Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben 
dies zu ermöglichen, insbesondere das Betreten des 
Grundstücks zu gestatten und zu dulden und in dem 
erforderlichen Umfang zu helfen.

§ 16 Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 
ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom Er-
werber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die 
die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B.  
grundstückseigene Brunnen, Schmutzwasserbehand-
lungsanlagen, Wasserzuführungen etc.), so hat der 
Abgabenpflichtige dies unverzüglich (§ 121 Abs. 1 
Satz 1 BGB) der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjah-
res die Schmutzwassermenge um mehr als 50 v.H. der 
Schmutzwassermenge des Vorjahres erhöhen oder er-
mäßigen wird, so hat der Abgabenpflichtige hiervon 
der Stadt unverzüglich schriftlich Mitteilung zu ma-
chen.

(4) Lässt ein nach dieser Satzung Abgabenpflichtiger sich 
durch eine dritte Person vertreten, so ist diese Vertre-
tung im Verhältnis zur Stadt nur wirksam, wenn und 
sobald sie der Stadt gegenüber offengelegt und durch 
geeignete Dokumente nachgewiesen.

§ 17 Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergeben-
den Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhe-
bung dieser Abgaben ist die Verarbeitung aller hierfür 
erforderlichen personen-, grundstücks- und abgaben-
bezogenen Daten gemäß geltender landes-, bundes- 
und europarechtlicher Regelungen (insbesondere des 
BDSG und der DSGVO) durch die Stadt zulässig. 



12 Amtsblatt der Stadt Annaburg Nr. 12 vom 14.12.2022

(2) Die Stadt darf die für Zwecke der Grundsteuer, des 
Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der Wasser-
versorgung und der Abwasserentsorgung bekannt 
gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich die Daten von den entsprechenden Behörden 
(z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grund-
buchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege auto-
matischer Abrufverfahren erfolgen kann.

§ 18 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

a) entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 und § 15 Abs. 1 die für 
die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erfor-
derlichen Auskünfte nicht erteilt,

b) entgegen § 15 Abs. 2 verhindert, dass die Stadt 
an Ort und Stelle ermitteln kann, das Betreten des 
Grundstücks nicht ermöglicht oder die erforderli-
che Hilfe verweigert,

c) entgegen § 16 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsver-
hältnisse am Grundstück nicht oder nicht rechtzei-
tig schriftlich anzeigt,

d) entgegen § 16 Abs. 2 nicht unverzüglich schriftlich an-
zeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden 
sind bzw. geschaffen, geändert oder beseitigt werden, 
die die Berechnung der Abgabe beeinflussen,

e) in sonstiger Art und Weise entgegen der Regelun-
gen dieser Satzung handelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000,00 € geahndet werden.

§ 19 Zwangsmittel

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht 
befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann 
nach § 71 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 1994 (GVBl. S. 
710) i. V. m. §§ 53 – 59 des Gesetzes über die Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-An-
halt (SOG LSA) in der jeweils geltenden Fassung ein 
Zwangsgeld in Höhe von mindestens 5,00 € und höchs-
tens 500.000,- € angedroht und festgesetzt werden.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann auch im Wege der 
Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen vorgenom-
men werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kostenersatzvornahme wer-
den im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 20 Inkrafttreten, Geltungsbereich

(1) Diese Satzung tritt wie folgt in Kraft:

a) Abschnitt I § 1 bis einschließlich Abschnitt II § 11 
sowie Abschnitt IV § 15 bis einschließlich § 19 tre-
ten rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft,

b) Abschnitt III § 12 bis einschließlich § 14 treten zum 
01.01.2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die folgenden Satzungen außer 
Kraft:

c) die …Satzung der Stadt Annaburg über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung für das Entsorgungs-
gebiet Kläranlage Annaburg (Beitrags- und Gebüh-
rensatzung – Entsorgungsgebiet Kläranlage Anna-
burg) vom 21.07.2011; gültig ab 01.06.2011

d) die …Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung in der Stadt 
Annaburg für den Ortsteil Prettin (Abwasserabga-
bensatzung) vom 27.06.2014; gültig ab 01.07.2014

e) die …Satzung der Stadt Annaburg über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung im Entsorgungsge-
biet der Ortsteile Axien und Gehmen – Abgaben-
satzung Entsorgungsgebiet Axien-Gehmen – vom 
01.03.2012; gültig ab 01.01.2012,

f) die …Satzung der Stadt Annaburg über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet 
Ortsteil Labrun – Abgabensatzung Entsorgungsge-
biet Labrun – vom 01.03.2012; gültig ab 01.01.2012

(3) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Ge-
biet der Stadt Annaburg außer der Ortsteile Löben, 
Meuselko und Premsendorf.

Annaburg, den 16.11.2022

Bürgermeister
Stefan Schmidt

ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN

ANZEIGENANNAHME 
FÜR DAS AMTSBLATT 

DER STADT ANNABURG

IN PRETTIN 
Anjas Allerley
Lindenstr. 47

Telefon: 0157/53 67 02 55

Annaburger Straße 2
06917 Jessen (Elster)
Tel. 0 35 37 / 26 40 23
info@druckerei-eea.de

Wir wünschen allen ein 

besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!
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Schießwarnungen Nr. 51/22; 52/22; 01/23; 02/23 
für den „Militärischen Sicherheitsbereich 

Annaburger Heide“ (MSB AH)
1) Im Militärischen Sicherheitsbereich der Annaburger Heide Schießgebiet, wird 

an folgenden Tagen Schießen im freien Gelände durchgeführt.

Mo 19.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Di 20.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Mi 21.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Do 22.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Fr 23.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Sa 24.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
So 25.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Mo 26.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL 
Di 27.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL 
Mi 28.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL 
Do 29.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL 
Fr 30.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL Übung
Sa 31.12.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL Übung
So 01.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL Übung
Mo 02.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL
Di 03.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL
Mi 04.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL
Do 05.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL
Fr 06.01.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL
Sa 07.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL
So 08.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL
Mo 09.01.2023 07.00 – 17.00 Uhr A/StOÜbPL 
Di 10.01.2023 07.00 – 17.00 Uhr A/StOÜbPL 
Mi 11.01.2023 07.00 – 17.00 Uhr A/StOÜbPL Übung
Do 12.01.2023 07.00 – 17.00 Uhr A/StOÜbPL Übung
Fr 13.01.2022 Kein Schießen A/StOÜbPL 
Sa 14.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL 
So 15.01.2023 Kein Schießen A/StOÜbPL  

2) Für den MSB AH insgesamt gilt grundsätzlich Betrete- und Befahrverbot. 
 Der Sperrbereich A (Scharfschießen im freien Gelände) ist darüber hinaus durch Schilder 

und Schranken gesondert gekennzeichnet.
 Im weiteren ist es verboten:

– den MSB AH unbefugt zu Betreten;
– widerrechtliches Aneignen von Munition und Munitionsteilen;
– das Berühren von Blindgängern, Munition und Munitionsteilen

 Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und dem StOÄ Schönewalde/Holzdorf 
sofort zu melden.

3) Übende Truppenteile und Inhaber von Berechtigungsausweisen/Sonderausweisen, dür-
fen den MSB AH nur nach vorheriger Einweisung und Belehrung durch berechtigtes Per-
sonal, betreten bzw. befahren.

4) Der übenden Truppe ist jederzeit der Vorrang zu gewähren, gegebenenfalls ist anzu-
halten. Größte Aufmerksamkeit gilt bei unbeleuchteten und getarnten Fahrzeugen der 
übende Truppen im MSB AH.

Erreichbarkeit Unterstützungspersonal: 03 53 89/86-30 502

Im Auftrag 
Im Original gezeichnet! 
Reihs 
StFw und FwStOAngel Ines Lehmann

Tel. 0172 3403701
hebamme.ines.lehmann@gmail.com
Anne Franke
Tel. 0173 2013278
kontakt@tragestil.de

• Geburtsvorbereitung 
für Frauen/Paare

• Bindungsanalyse zur 
Förderung der vorgeburtlichen 
Mutter-Kind-Bindung

• Aqua� tness in der Schwangerscha� 
• Still-, Trage- und 

Sto� windelberatung
• Geburtsbegleitung
• Wochenbettbetreuung
• Rückbildungsgymnastik
• Rectusdiastase Therapie
• Kanga- und Beckenbodentraining
• Beikost- und Kleinkindernährung
• Eltern Café

Rund um die Zeit
mit

Ines Lehmann
Hebamme

Bindungsanalytikerin
&

Anne Franke
Still- und Trageberaterin

Bindungsanalytikerin

Prettin/Annaburg/Jessen & Umgebung

Beratung & Kurse 
Mittwoch & Donnerstag in:

06917 Jessen, Wittenberger Str. 37
 Haus der Generationen

Kurse buchbar unter: 
kurse-tg-je.� t-fuer-mehr.de

Allen kleinen Wonneproppen, 
Schwangeren und jungen 
Familien wünschen 
wir ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

OT Prettin 
Lindenstraße 33
06925 Annaburg

Physiotherapie
OT Prettin 

Bahnhofstraße 14
06925 Annaburg

Friedvolle und ruhige Weihnachten und alles Gute für Friedvolle und ruhige Weihnachten und alles Gute für 
das Jahr 2023 wünsche ich allen Patienten, Freunden das Jahr 2023 wünsche ich allen Patienten, Freunden 

und Bekannten. Vielen Dank für das bisher und Bekannten. Vielen Dank für das bisher 
entgegengebrachte Ver� auen und ich � eue mich Sie entgegengebrachte Ver� auen und ich � eue mich Sie 
im nächsten Jahr im neuen Therapiezen� um Höcke im nächsten Jahr im neuen Therapiezen� um Höcke 
Ergotherapie/Physiotherapie begrüßen zu dürfen.Ergotherapie/Physiotherapie begrüßen zu dürfen.



14 Amtsblatt der Stadt Annaburg Nr. 12 vom 14.12.2022

Mitteilung an alle Jubilarinnen und Jubilare

Wenn Sie Ihren 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. und ab dem 100. Lebensjahr 
jeden Geburtstag begehen und nicht der Wunsch nach einer Veröffentlichung 
in der Presse besteht, melden Sie sich bitte im Meldeamt der Stadt Annaburg, 
bei Frau Jauch unter 03 53 85/7 02 37.

Herzlichen Glückwunsch
den Jubilarinnen und Jubilaren der Stadt Annaburg 

und ihren Ortsteilen zum Geburtstag.

Wir wünschen Gesundheit und Wohlergehen  
und noch viele schöne Jahre im Kreis Ihrer Lieben.

Unsere Gratulation gilt auch allen Nichtgenannten.

Ihren Geburtstag in der Zeit vom 
11. Dezember 2022 bis 10. Januar 2023 begehen:

ANNABURG
12.12. Pfeiffer, Gisela 70 Jahre
20.12. Kastner, Brigitte 80 Jahre
25.12. Noack, Detlef 70 Jahre
30.12. Seydel, Christel 70 Jahre
01.01. Wagenknecht, Karla 70 Jahre
02.01. Meyer, Hermann 70 Jahre

PRETTIN
26.12. Ziehe, Friedhelm 85 Jahre
27.12. Stein, Hans-Günter 70 Jahre
28.12. Schneider, Helene 70 Jahre
01.01. Burkhardt, Elfi 75 Jahre

AXIEN
14.12. Schirrwagen, Erna 80 Jahre
07.01. Held, Käte 90 Jahre
07.01. Böhme, Gerhard 70 Jahre

LEBIEN
02.01. Schäfer, Gerhard 75 Jahre

LABRUN
06.01. Günther, Eckhard 70 Jahre

LÖBEN
12.12. Arndt, Christa 85 Jahre

PURZIEN
15.12. Lehmann, Reinhard 75 Jahre

PREMSENDORF
20.12. Rudolph, Lothar 70 Jahre

BETHAU
30.12. Scherf, Waltraud 80 Jahre

KOLONIE
21.12. Meißner, Karl-Josef 80 Jahre

Die Stadt Annaburg begrüßt  
ihre neuen Erdenbürger

Linnea Anhelm 
OT Annaburg

Mara Ilchmann 
OT Purzien

Mathilda Däumichen 
OT Premsendorf

Ava-Marie Kirk 
OT Annaburg

Arne Graupner 
OT Prettin

Luca Waas 
OT Lebien

Lexa Amberly Fischer 
OT Annaburg

und wünscht für die Zukunft 
nur das Beste.

Den Eltern unseren  
herzlichen Glückwunsch.

Wir wünschen Ihnen Wir wünschen Ihnen 
eine schöne eine schöne 

Weihnachtszeit sowie Weihnachtszeit sowie 
einen guten Rutsch ins einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2023!neue Jahr 2023!

AGRODIENST eG
JESSEN
Alte Wittenberger Str. 8

06917 Jessen 
Tel. 0 35 37/28 05 0

www.agrodienst-jessen.de

Für die lieben Glückwünsche und Aufmerksamkeiten zu unserer

Goldenen Hochzeit
möchten wir uns bei unseren Kindern, Enkel, 
Verwandten, Freunden, Bekannten, Nachbarn, 
den Blau-Weiß Prettin Silvergirls, Oldies und 
der Stadt Prettin Herrn Ludwig recht herzlich 

bedanken. Es war ein unvergesslich schöner Tag!

Dieter & Annegret Borchard
Prettin, im Oktober 2022

50
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WAS? WANN? WO?

Termine in unseren  
Kirchengemeinden

17.12. 17.00 Uhr Prettin 
Turmblasen

HEILIGABEND

24.12. 14.00 Uhr Labrun 
Gottesdienst

  Premsendorf 
Gottesdienst

 16.00 Uhr Axien 
Gottesdienst

 16.00 –  Purzien
 18.00 Uhr  Offene Kirche

 16.30 Uhr Bethau 
Gottesdienst

  Hohndorf 
Gottesdienst

  Lebien 
Gottesdienst

 17.00 Uhr Groß Naundorf 
Gottesdienst

  Plossig 
Gottesdienst

 18.00 Uhr Annaburg 
Gottesdienst

  Gehmen 
Gottesdienst

  Prettin 
Gottesdienst

SILVESTER

31.12. 18.00 Uhr Prettin 
Gottesdienst 
mit Abendmahl

05.01. 12.00 Uhr Prettin 
Mittagsandacht

HEILIGE DREI KÖNIGE

06.01. 10.00 Uhr Axien 
Gottesdienst

08.01. 10.30 Uhr Purzien 
Gottesdienst

ANZEIGENANNAHME 
FÜR DAS AMTSBLATT 

DER STADT ANNABURG

IN ANNABURG 
Fr. Lehnert  |  Fr. Ackermann

Torgauer Str. 56 (Bestattungsinstitut Korschat)
Telefon: 03 53 85 / 2 02 23

Annaburger Straße 2
06917 Jessen (Elster)
Tel. 0 35 37 / 26 40 23
info@druckerei-eea.de

ZEIT FÜR NEUES!
Meiner lieben Kundscha�  danke ich sehr herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die jahrelange Treue! 

Mein Geschä�  in der Torgauer Straße in Annaburg habe ich nun nach 20 Jahren 
geschlossen. Schöne P� anzen und kreative Blumenarrangements können Sie 

weiterhin in gewohnter Qualität und für besondere Anlässe erwerben.

Sie � nden mich ab sofort in Annaburg, Am Gaswerk 6
in den Räumen des WIR-Vereins.

Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch!

Ihnen Allen wünsche ich ein besinnliches 
Ihnen Allen wünsche ich ein besinnliches 

Weihnachtsfest und für das 
Weihnachtsfest und für das 

Neue Jahr 2023 Glück, Gesundheit 
Neue Jahr 2023 Glück, Gesundheit 

und immer ein wenig Optimismus.
und immer ein wenig Optimismus.

Kathrin Käbe „Natürlich Schenken“
Kathrin Käbe „Natürlich Schenken“

Wir wünschen unseren Kunden und Ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gesundes, glückliches sowie erfolgreiches neues Jahr.
Agrargenossenschaft Holzdorf e. G.
Fenster- und Türentechnik Holzdorf

Mönchenhöfner Dorfstr. 2
OT Mönchenhöfe

06917 Jessen

Tel.: 03 53 89/8 77 59-0
www.ag-holzdorf.de

Wir haben vom 23.12.2022 bis 08.01.2023 Betriebsferien.

Inhaber S. Regent
Bergweg 3

06917 Jessen

 Krankenfahrten für alle Kassen
 Fahrten zur Bestrahlung, 

Dialyse und Chemotherapie
 Kleinbus bis 8 Personen
 Schülerfahrten
 Flughafentransfer
 Rollstuhlfahrten

Mit uns kommen SieMit uns kommen Sie
sicher ans Ziel!sicher ans Ziel!

Wir wünschen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie die besten Wünsche für das neue Jahr.
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Die Magie der Weihnacht
Kinder zeigen uns, wie schön 

bedingungsloses Glauben sein kann.

Mögest du im Herzen niemals 
zu erwachsen sein, um am 
Weihnachtsabend in den 

Himmel zu schauen und auf das 
Weihnachtswunder zu warten.

Bis dahin freuen wir uns  
auf die bevorstehenden Festtage  

und die Dezemberzeit.

Wir wünschen allen von Herzen 
fröhliche Weihnachten  

im Kreise lieber Menschen,  
viele glückliche Momente und einen 

stimmungsvollen Jahreswechsel.

Möge das Neue Jahr Gesundheit und 
Zufriedenheit für uns alle bringen. 

Herzlichst 
das Team der Grundschule  
Michael Stifel Annaburg

Sankt Martin in der Grundschule Annaburg
Am 10. November 2022 eröffnete Frau Boos (Religionslehrerin) das Martins-Projekt 
in der Grundschule Michael Stifel Annaburg.

An diesem Vormittag ging es um die guten Taten des Heiligen Sankt Martin. Im Rah-
men einer Projektarbeit wurde in mehreren Stationen Bezug auf das Licht und auf 
das Teilen genommen. Mit jeder Menge Wissen zum Martinsfest ging es anschlie-
ßend in die Kirche. Die Pfarrerin Frau Hendgen und die Kantorin Frau Glüer hießen 
alle Schüler und Schülerinnen in der Kirche herzlich willkommen. Zur Einstimmung 
wurde ein gemeinsames Lied gesungen. Carl Böhme (erste Klasse) durfte dazu die 
Orgel mitbetätigen. Anschließend präsentierten die Schüler und Schülerinnen ihre 
Ergebnisse aus dem Projektvormittag. Die Martinsgeschichte wurde sehr beein-
druckend von Kindern der dritten und vierten Klasse vorgeführt. Zudem sangen  
sie ein wunderschönes 
Lied „Lichterkinder“. 
Der Klang der Stimmen 
und die Begleitung 
durch die Gitarre wa-
ren unbeschreibliches 
Gänsehautfeeling. Pas-
send zum Thema Licht 
durften alle Schüler und 
Schülerinnen ihre selbst 
gebastelten Laternen in 
der Kirche präsentieren. 
Das Licht symbolisierte 
die Nächstenliebe und 
Zusammengehörigkeit. 
Die erste und zweite 
Klasse befasste sich mit der Geschichte des Sankt Martin. Passend dazu wurden 
Martinsgänse angefertigt. Mit dem Thema Teilen haben sich die Kinder der Grund-
schule Annaburg ebenfalls auseinandergesetzt. Sie haben am Vormittag bespro-
chen, was man alles teilen kann. In der Kirche präsentierten sie ihre Plakate dazu. 
Teilen kann man beispielsweise: Süßigkeiten, Lebensmittel, Kleidung, Erfahrun-
gen, Zeit, Liebe … oder auch Brötchen. Diese wurden extra in der Back-Station in 
der Schulküche angefertigt. Beim Verlassen der Kirche wurden die Martinsbrötchen 
mit einem Freund oder einer Freundin geteilt. Köstlich.

Am Abend ging es mit „Sankt Martin“ durch die Straßen von Annaburg. Der Later-
nenumzug wurde vom Reiter mit dem roten Mantel – Sankt Martin (Linus Schmidt) 
– angeführt. Es folgten ca. 200 Teilnehmer. Auf dem Vorplatz der Grundschule hatte 
der Schulförderverein die Bewirtung übernommen. Alle Kinder und Gäste sangen 

ein Geburtstagslied für den Förderver-
ein der Grundschule. Dieser wurde am  
10. November 2022 sieben Jahre alt. 
Der Sankt Martinstag und der Geburts-
tag des Fördervereins fanden mit Brat-
würstchen, Glühwein und heißem Ap-
felsaft ihren Abschluss.

DANKE an Frau Hendgen und Frau 
Glüer für den Kirchenbesuch. 

DANKE an die Stadtverwaltung Anna-
burg für die Beantragung des Laternen-
umzuges beim Landkreis.

DANKE an die Feuerwehr Annaburg 
und die Polizei für die Absicherung der 
Wegstrecke.

DANKE an den Förderverein der Grund-
schule für die Bewirtung.

DANKE an den Sankt Martin (Linus 
Schmidt) und die Klassensprecher.

DANKE an alle Kinder und deren Famili-
en, die durch ihr zahlreiches Kommen für 
eine tolle Atmosphäre gesorgt haben.

Das Team der Grundschule  
Michael Stifel Annaburg

Ihre Kfz-WerkstattIhre Kfz-Werkstatt

KFZ-MEISTERBETRIEB

Kochgasse 20
OT Prettin

06925 Annaburg
werkstatt-plotzky@t-online.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag

08.00 – 17.00 Uhr

Thomas Plotzky
Tel.: 03 53 86 / 60 760 

Mobil: 0163 / 40 10 980

 Inspektion 
 HU / AU im Haus 

HU in Zusammenarbeit mit autorisierten 
Prüfungsorganisationen

 Unfallinstandsetzung
 Reparaturen aller Fahrzeuge
 Rad & Reifen
 Scheibenwechsel & 

Glasreparaturen
 Klima-Service
 Digitale Achsvermessung

Danke für Ihr Vertrauen!
Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr!
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Apothekennotdienst

Dezember 2022 / 
Januar 2023
Sa., 24.12.2022

Spitzweg-Apotheke, Jessen 
Lange Straße 1 
Tel. 0 35 37/21 22 20

Schloß-Apotheke, Annaburg 
Markt 23 
Tel. 03 53 85/2 02 19

Sa., 31.12.2022 

Blumen-Apotheke, Jessen 
Geschwister-Scholl-Straße 2a 
Tel. 0 35 37/21 22 26

Do., 05.01.2023

Löwen-Apotheke, Prettin  
Bahnhofstraße 2 
Tel.: 03 53 86/2 23 14

Fr., 06.01.2023 

Spitzweg-Apotheke, Jessen 
Lange Straße 1 
Tel. 0 35 37/21 22 20

Di., 10.01.2023 

Blumen-Apotheke, Jessen 
Geschwister-Scholl-Straße 2a 
Tel. 0 35 37/21 22 26

Crosslauf der Grundschule Michael Stifel Annaburg
Zum diesjährigen Crosslauf am 14. Oktober standen für den gesamten Vormit-
tag Bewegung und Spiel an der frischen Luft auf dem Programm. Mit guter 
Laune und Motivation starteten die Schüler und Schülerinnen der Grundschule 
Annaburg um 10 Uhr zum Stadion. Die Route des Crosslaufs führte durch ein 
Waldstück, welches durch Streckenmarkierungen begrenzt wurde. Beginnend 
werden alle Anwesenden von der Schulleiterin Frau Berger empfangen und 
begrüßt. Für die darauffolgende Erwärmung gibt Sie das Wort an Frau Meißner, 
die Sportlehrerin der Schule, ab. Die abwechslungsreich gestaltete Erwärmung 
motiviert sogar die anwesenden Eltern zum Mitmachen. Nach einem kräftigen 
„Sport frei“ begibt sich die vierte Klasse zur Startlinie. Nachdem die Größten 
es vorgemacht haben, sind nun die anderen Klassen nacheinander an der Rei-
he. Die anderen Schüler versammelten sich am Wegesrand, um ihre Mitschüler 
anzufeuern. 

Begrüßung und Eröffnung

Zum Schluss hat es je-
der Schüler erfolgreich 
über die Ziellinie ge-
schafft. Zur Siegereh-
rung durften sich die 
besten Sportler auf ihre 
Medaillen – gesponsert 
vom Förderverein – und 
Urkunden freuen, die-
se trugen sie mit Stolz 
nach Hause. 

Es hat jeder Teilnehmer gewonnen, denn es ging an diesem Tag vor allem um 
das Mitmachen. 

Wir bedanken uns bei den Streckenposten und unserem Schulförderverein 
recht herzlich für die Unterstützung. 

Das Team der Grundschule Michael Stifel Annaburg

Gemeinsame Erwärmung

Frohe

Weihnachten

Bastian Schüßler
Generalvertretung der Allianz

Lange Straße 3 | 06917 Jessen

agentur.schuessler@allianz.de
www.allianz-schuessler.de

Telefon  0 35 37.28 00 90
WhatsApp  0 15 15.4 10 88 47

Colorit Malerfachbetrieb GmbH · Nordstraße 1 · 06917 Jessen
Telefon: 0 35 37 / 21 23 22 · www.colorit-malerfachbetrieb.de

Wir wünschen a� en 
Kunden und unseren 

Geschäftspartnern besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und 

a� es Gute für das neue Jahr.
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Vorlesewettbewerb der 6. Klassen an 
der Sekundarschule Annaburg
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jährlich von 
der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen 
und anderen kulturellen Einrichtungen durchgeführt. In diesem Jahr konnten 
unsere 6. Klassen nach zweijäh-
riger Pause endlich wieder teil-
nehmen und ihre Vorlesekünste 
unter Beweis stellen.

Insgesamt haben sich 6 Schü-
ler*innen in den klassenin-
ternen Vorlesewettbewerben 
qualifiziert und stellten sich 
am 22.11.2022 der Jury. Diese 
bestand aus 3 Vertretern des 
Schülerrates, der Schulsozialar-
beiterin Frau Engelhardt (Inter-
nationaler Bund), unserer pä-
dagogischen Mitarbeiterin Frau 

Leuschner und unserem Ehrengast 
Frau Pischel, die bereits bei vielen zu-
rückliegenden Wettbewerben unsere 
Schule unterstützte.

Die Teilnehmer lasen jeweils fünf Mi-
nuten einen selbst gewählten, vor-
bereiteten Text und anschließend 2 
Minuten einen unbekannten Text vor. 
Die Jury achtete währenddessen auf 
die Präsentation, die Lesetechnik und 
beurteilte den Gesamteindruck der 
Darbietung.

Nach allen sechs Vorträgen folgte 
dann die Auswertung und die Jury 
zog sich zur Beratung zurück. Es war 
ein Kopf an Kopf Rennen, welches 
letztlich Alison Niemz aus der 6a ge-
wann, dicht gefolgt von Fritz Meier 
(6b, Platz 2) und Emely Gießberg (6b, 
Platz 3). Die Sieger erhielten jeweils 
einen Gutschein der Buchhandlung 
Fischer, die vom Schulförderverein 
der Sekundarschule zur Verfügung 
gestellt wurden.

Aber auch Platz 4 – 6 ging nicht leer 
aus. Katelyn Pink (6a), Simon Nitsche 
(6b) und Cedric Elstermann (6a) er-
hielten ein kleines Buch, welches 
Frau Pischel den Schüler*innen zur 
Verfügung stellte und damit auch 
ihre tollen Lesekompetenzen wert-
schätzte.

Für Alison geht es nun eine Stufe wei-
ter. Sie vertritt unsere Schule beim 
Kreisentscheid im Februar 2023 in 
Wittenberg und schon jetzt drücken 
wir ihr alle Daumen, dass sie es auch 
dann auf ein Podestplätzchen schafft.

Im Grunde sind es immer die Verbindungen 
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt 

Ein herzliches Dankeschön für die angenehme Zusammenarbeit 
und das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe 
und gesegnete Weihnachten sowie ein 

gesundes, friedliches neues Jahr 2023.

Raumgestaltung Jessen GmbH · Graboer Straße 33a · 06917 Jessen · Tel.: 0 35 37/21 22 23 · Mail: info@raumgestaltung-jessen.de

... Stein auf Stein, so soll das 
Maurerhandwerk sein ...

 Betonarbeiten
 Maurerarbeiten
 Klinkerarbeiten
 Verputzen
 Abbruch / Rückbau
 Montage von 

Zaunelementen

Maurer- & Betonbaumeister
Telefon:  0162/4 36 81 81

E-Mail:  bauserviceburkhardt@web.de

Ich wünsche all meinen Kunden und GeschäftspartnernIch wünsche all meinen Kunden und Geschäftspartnern
ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.
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Völkerschlachtdenkmal Leipzig
Im Rahmen des Geschichtsunterrichts besuchten die Schüler der 8. Klassen im Ok-
tober das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Während einer interessanten und auf-
schlussreichen Führung erfuhren sie zahlreiche geschichtliche, politische und bau-
liche Aspekte rund um das imposante Denkmal. Dieses erinnert an die erste große 
Massenschlacht der Menschheitsgeschichte, in der sich im Oktober 1813 eine halbe 
Millionen Soldaten aus ganz Europa gegenüberstanden. Durch die blutigen Kämpfe 
und nachfolgende Hungersnöte sowie Seuchen verloren über 100.000 Menschen ihr 
Leben. 

Schon während der Ankunft staunten die Schüler über die imposante Größe des 
Denkmals. In der ersten Station der Führung wurde zunächst der Begriff Denkmal 
und die kontroverse Rolle zwischen Denkmal und Propagandainstrument aufgezeigt. 

Auch bauliche Aspekte, zum Beispiel 
die Verwendung von Müll als Baumate-
rial und riesige Entfeuchtungsanlagen 
im Inneren des Denkmals überraschten 
die Schüler. Stufe für Stufe erhielten sie 
auf den verschiedenen Ebenen zahlrei-
che Einblicke zur Geschichte des Be-
tonbaus. So wurde Unterricht erlebbar 
gemacht und zugleich an der Kondition 
gefeilt, denn die oberste Plattform in 91 
m Höhe ist nur über 500 Treppenstufen 
zu erreichen. Doch die Ausdauer der 
Schüler wurde mit neuem Wissen, Son-
nenschein und einem wunderschönen 
Blick über Leipzig belohnt.

In der Auswertung der Veranstaltung 
wurde den Schülern noch einmal ver-
deutlicht, dass der Projekttag durch die 
Landeszentrale für politische Bildung 
des Landes Sachsen-Anhalt finanziell 
gefördert wurde.

J. Keßler und K. Müller
Klassenlehrer 8a und 8b

Fahrten für alle Krankenkassen

Inh. Doreen Liebmann
Domäne 2 · 06925 Annaburg · OT Prettin

Telefon

0170/2 76 18 76

TAXI

Wir wünschen Wir wünschen 
Ihnen eine schöne Ihnen eine schöne 

Weihnachtszeit sowie Weihnachtszeit sowie 
einen guten Rutsch ins einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2023!neue Jahr 2023!Mein Geschäft bleibt am 
16.12. und 17.12.2022 sowie am 

07.01. und 23.01.2023 geschlossen.

Ich wünsche allen ein Ich wünsche allen ein 

besinnliches Weihnachtsfest 
besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr.
und ein gutes neues Jahr.

Anjas Allerley
Inh. Anja Winkler

Lindenstraße 47
OT Prettin

06925 Annaburg

ACHTUNG!
Neue Telefonnummer

0157/53 67 02 55

Patricia Thiele-Müller
Vertretung der Allianz
Lichtenburger Tor 3
06925 Annaburg
patricia.thiele@allianz.de
www.pthiele-allianz.de
Telefon 03 53 86.2 26 36
Mobil 01 73.2 64 00 36

Frohe 
Weihnachten

und ein
gutes neues 

Jahr!
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Versicherungs-Maklerin
Geraldine Faust-Plotzky

Versicherungsfachwirtin IHK

Kochgasse 20 · OT Prettin · 06925 Annaburg

Tel.: 0176/43 96 33 73
Mail: faust-plotzky@t-online.de
Erlaubnis nach §34c, d, f GewO

Danke für Ihr Vertrauen!
Ich wünsche allen Kunden ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Danke für Ihr Vertrauen!

Hotel & Gasthof „Zur Erholung“ LabrunHotel & Gasthof „Zur Erholung“ Labrun

Wir bitten um Voranmeldung! Tel.: 03 53 86/2 23 32 · Mail: hotel-zur-erholung.labrun@t-online.de

16.12.2022 Krimi-Dinner – AUSVERKAUFT
25. & 26.12.2022 Weihnachtsessen – AUSVERKAUFT

Da wir unser Geschäft aus Altersgründen schließen, möchten wir uns 
ganz herzlich für die jahrzehntelange Treue unserer Kunden bedanken 

und wünschen allen viel Gesundheit für die Zukunft. 

Ihre Familie Demele

Wir wünschen all en Gästen ein besinnliches Weihnachts fest 
und einen guten Ruts ch in ein hoffentl ich besseres Jahr!

Nordstraße 9  • OT Listerfehrda
06895 Zahna- Elster

Wir sind gern jederzeit für Ihre Wünsche da!

Genießen Sie kulinarische Festtage!
Vielen Dank für Ihr 

 entgegengebrachtes Vertrauen.
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All meinen Kunden ein frohes und gesundes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr 2023!

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Anita Hölzner
Änderungsschneiderei

Züllsdorfer Str. 20 · 06925 Annaburg
Tel.: 0179/9 71 19 27

OT Gorsdorf Nr. 70
06917 Jessen (Elster)

Tel.: (0 35 37) 21 20 94
Fax: (0 35 37) 30 01 06
Funk: (01 71) 7 12 52 92

Wir wünschen allen besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und ein gesundes 

neues Jahr.

Mail: dachdeckergmbhwilde@t-online.de · www.dachdeckerwilde.de

OT Axien · Axiener Feldstraße 9
06925 Annaburg
Telefon & Fax: 03 53 86/2 34 79
Funk: 0173/5 80 11 96
E-Mail: henry-meissner@web.de

Heizung · Lüftung · Sanitär · Bad

Alte Annaburger Straße 16 A
OT Lebien · 06925 Annaburg

Tel.: 03 53 86/12 91 20
Mobil: 0172/9 71 01 55

Gabi Lau
Ich wünsche meinen Mandanten, Ich wünsche meinen Mandanten, 

Geschäftspartnern und ihren Geschäftspartnern und ihren 
Familien eine besinnliche Familien eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen gutenWeihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!Rutsch ins neue Jahr!
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1. G-Jugend „Bambinis“ Funino 
Fußball-Turnier in Annaburg
Am Sonntag, dem 23.10.2022, veranstaltete der SV Grün Weiß 
Annaburg zum ersten Mal ein Funino Fußball Turnier in der 
G-Jugend „Bambinis“. Viele Stunden wurden im Vorfeld in die 
Planung und Organisation investiert und es sollte ein großarti-
ges Event bei wirklich tollem Herbstwetter werden.

Insgesamt 14 Mannschaften der folgenden Vereine, zu je 5 Spielern, aus der ge-
samten Region Wittenberg waren im Waldstadion zu Gast.

Zellendorfer SV · TSV Blau-Weiß 90 Prettin e. V. · SV Allemannia 08 Jessen e. V. 
VfB Gräfenhainichen e. V. · FC Grün-Weiß Piesteritz ·  
FC Victoria Wittenberg 2014 e. V. · SV Grün Weiß Annaburg

Ab 10.00 Uhr rollte der Ball und alle 
ca. 70 Kinder spielten begeistert 3 ge-
gen 3 im Champions League Modus. 
Der Vorteil dieser neuen Spielform ist, 
dass sich alle Kinder gleichmäßig ins 
Spiel einbringen können und viele Ball-
aktionen bekommen. Durch den kind-
gerechten Fußball können alle Spieler 
persönliche und gemeinsame Erfolgs-
erlebnisse sammeln.

Die Stars von morgen wurden kräftig 
von den zahlreichen Zuschauern sowie 
ihren Eltern, Großeltern, Geschwis-
tern, Trainern und Betreuern angefeu-
ert. Die Jungen und Mädchen im Alter 
von 4 – 6 Jahren beeindruckten von der 
ersten Minute an und kamen ordentlich 
ins Schwitzen. So stand um 11.30 Uhr 
eine kleine Mittagspause auf dem Plan.

Zur Stärkung wurde für alle ein Würst-
chen auf die Hand bereitgestellt. Auch 
der Kuchenbasar, welcher in Eigenin-
itiative durch die fleißigen Eltern der 
Kinder vom SV Grün Weiß Annaburg 
organisiert wurde, war sehr lecker und 
gut besucht. Mit voller Energie ging es 
in die zweite Hälfte und der Spaß war 
den Kindern weiter anzusehen.

Der spannende Vormittag verging wie 
im Flug und so wurde um 13.00 Uhr die 
Siegerehrung abgehalten. Alle Kinder, 
Übungsleiter und Betreuer erhielten 
für ihr großes Engagement auf und 
neben dem Platz als Zeichen der Aner-
kennung eine Medaille.

Wir bedanken uns auch recht herzlich 
bei unseren Sponsoren Welding & 
Construction – Marcus Hofmann aus 
Jessen, Spedition Daniel Transporte – 
Christian Daniel aus Plossig und Zim-
merei Kerz – Peter Kerz aus Anna burg 
für ihre großzügige finanzielle Unter-
stützung, ohne die eine Durchführung 
des Turniers unter erheblichen mate-
riellen Einsatz nicht möglich gewesen 
wäre.

Für die Allerjüngsten des Fußballs war 
es ein überaus erfolgreicher, aber auch 
fordernder Tag und man konnte in vie-
le glückliche und müde Kinderaugen 
schauen.

Sehr zufrieden waren auch unsere 
zwei G-Jugend „Bambini“ Trainer und 
Organisatoren des Turniers Claudia 
Malke und Pierre Meissner. Nach so 
einem gelungenen Fest und den vielen 
positiven Zusprüchen waren sich beide 
einig, dass es im Sommer 2023 ein wei-
teres Turnier geben wird. Wir freuen 
uns bereits jetzt schon darauf.

Wer auch Teil unserer Bambinis wer-
den möchte, kann uns gerne über die 
gängigen Kanäle kontaktieren oder 
jeden Dienstag (16:45 Uhr) im Wald-
stadion oder in der Turnhalle „Am Kel-
lerberg“ zum Schnuppertraining vor-
beischauen.

Der SV Grün Weiß Annaburg

Ich wünsche meiner werten Kundschaft, Freunden 
und Bekannten ein besinnliches Weihnachtsfest 

sowie viel Kraft und Erfolg im Jahr 2023.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich freue mich, 
Sie auch im neuen Jahr wieder von Kopf bis Fuß zu verwöhnen. 

Aline Pankrath
OT Prettin · Gehrenring 9

06925 Annaburg
Tel.: 03 53 86/6 03 51

NEU: Microneedling (Intensivbehandlung)

OT Prettin
Axiener Str. 1
06925 Annaburg

Telefon: 03 53 86/61 83 70
Telefax: 03 53 86/61 83 79
E-Mail: info@braun-anlagen.de

Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern besinnliche 
Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern besinnliche 

Weihnachten und ein gesundes, friedliches neues Jahr.
Weihnachten und ein gesundes, friedliches neues Jahr.

Danke für das entgegengebrachte Vertrauen.
Danke für das entgegengebrachte Vertrauen.
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Ein frohes

Weihnachtsfest  
und viel Glück im 

neuen Jahr
wünscht das Team der 

Physiotherapie Birgit Koch

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 
wünschen wir unseren Kunden und Geschäftspartnern.

OT Prettin
Lerchenweg 3

06925 Annaburg
Tel.: 03 53 86/2 29 53

Funk: 01 62/4 25 77 22
Fax: 03 53 86/60 39 60

• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Trockenbau
• Fußbodenlegearbeiten
• Verlegung von Fliesen
• P�ege von Grundstücks- und Grünanlagen
• Einbau von Fenstern und Türen
• Fassadengestaltung

Fußbodenlegerfachbetrieb
Tapezierarbeiten

e.Kfm.

Mühlenstraße 1-2 · 06925 Annaburg

Tel. (03 53 85) 203 27 · Fax 215 38
www.farben-mueller-annaburg.de

Ihr Partner für
Tapeten · Farben · Bodenbeläge

Frohe Weihnachten und 
viel Gesundheit im neuen Jahr 

wünschen wir unserer werten Kundschaft, 
Freunden und Bekannten.

Auch 2023 haben 
wir wieder 

attraktive Angebote 
an Tapeten, Farben 
und Bodenbelägen 

im Sortiment.
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Die Gäste aus Süptitz zeigten tolle Ar-
tistik auf Rädern, unsere Vereinskinder 
und auch Neuankömmlinge traten das 
1. Mal vor Publikum auf. Nach so einer 
langen Pause und einem geschliffenen 
Parkettboden waren alle Beteiligten 
ziemlich aufgeregt. Lenchen Mierzwa 
wurde für ihre jahrelange Saaldekora-
tion mit einem Blumenstrauß geehrt, 
obwohl auch im Hintergrund noch un-
zählige fleißige Hände agieren, trägt sie 
das Zepter. 

Das Programm war kurzweilig und 
ist ganz sicher im nächsten Jahr sehr 
schwer zu toppen. Ideen wurden be-
reits angekündigt und wir sind offen für 
weitere Vorschläge und Wünsche – her 
damit! 

Vielen lieben Dank nochmals an ALLE 
Mitgestalter, Organisatoren, Jürgen 
Lehmann des Gasthauses „Goldener 
Ring“ und vor allem unseren Besuchern.

Wir wünschen allen GROß und KLEIN 
viele besinnliche und weihnachtliche 
Stunden im Kreise der Liebsten, verbun-
den mit einem guten Rutsch in‘s neue 
Jahr 2023. 

Margit Greb
Vorstand

... und ich als Trainerin wurde auf eige-
nen Wunsch nach fast 50 Jahren Trai-
nerarbeit verabschiedet. Unser Vorsit-
zender Hendrik Labisch sprach liebe 
Dankesworte aus und meine Mädels 
überraschten mich mit einem großen 
Bild mit ihren Unterschriften. Ich hatte 
mir einige Worte zurechtgelegt, konnte 
sie aber nicht aussprechen, es war doch 
zu rührend. Deshalb möchte ich mich 
auf diesem Weg beim Vorstand und bei 
meinen Mädels recht herzlich für die 
schöne Zeit bedanken. Danke auch an 
Jürgen Noffke für seine lieben Worte, 
denn wir Zwei hatten schon in unserer 
Schulzeit viele Stunden beim Hallenrad-
sport verbracht. Mein Dank gilt auch 
den Eltern, die von außerhalb ihre Kin-
der jede Woche zum Training begleiten. 
Ich wünsche den neuen Trainerinnen 
Heike Pawlowski und Lisa Reichenbach 
viel Kraft und den Kindern weiter viel 
Erfolg und auch Spaß bei der Ausübung 
der Figuren. Vielleicht stehen sie eines 
Tages wieder auf dem Siegertreppchen. 
Ich werde es auf jeden Fall weiterver-
folgen und auch mal beim Training vor-
beischauen. 

Da das Jahr 
nun langsam 
zu Ende geht, 
wünschen der 
Vorstand und 
ich als ehema-
lige Trainerin allen Vereinsmitgliedern 
sowie allen Bürgern von Annaburg ein 
frohes und friedliches Weihnachtsfest so-
wie viel Gesundheit im neuen Jahr. 

Annemarie Wawrock a. D.

Feuertaufe bestanden ..... 
Hat er tatsächlich, unser neuer Vorsitzender Hendrik Labisch. Mit 
seiner Moderation führte er durch das 28. Saalsportfest des Anna-
burger Hallenradsportverein‘s.

Endlich konnten wir starten, nach 2 Jahren Pandemie und Vorstands-
wechsel. Einige Gedanken standen im Raum: kommen im Herbst 
neue Corona-Verordnungen, kommen unsere Gäste? Im Vorfeld wur-
de viel telefoniert, geschrieben und überlegt, auch wenn das nicht offensichtlich war. 
Annemarie Wawrock 
musste stets herhalten, 
wenn uns wieder eine 
Frage bewegte. DAN-
KE für deine unermüd-
liche Ausdauer und Ge-
duld, liebe Annemarie. 
Man kann zwar Fehler 
machen, um daraus zu 
lernen; jedoch auch auf 
jahrelange Erfahrun-
gen zurückgreifen und 
diese nutzen. Es ging 
alles gut, die Arbeit 
hatte sich gelohnt. Der 
Saal war bis auf wenige Plätze gut besucht und Überraschungen gab es natürlich 
auch. Berücksichtigt wurden Wünsche mit verschiedenen Anregungen und wir bli-
cken mit Stolz auf ein gelungenes Fest zurück. 
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Wir wünschen a� en Gästen und Geschäftspartnern ein 
erholsames Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.

Rüdiger Döbelt und Team

Rüdiger Döbelt
Annaburger Straße 6

06917 Jessen

Telefon und Fax: 
0 35 37/21 24 35

www.schuetzenhaus-jessen.de
www.schuetzenhaus-jessen.de

Jörg Friedrich
Ackerstraße 4 · 06925 Annaburg
Tel.: 03 53 85/2 03 91

Vom 22.12.2022 – 06.01.2023 ist die Firma geschlossen.
Der Notdienst ist unter 0171/444 09 25 in dringenden Notfällen erreichbar.

friedrich-hsk@gmx.de 
www.friedrich-hsk.de

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2023 wünschen wir all unseren Kunden und 

2023 wünschen wir all unseren Kunden und Geschäft spartnern. Auch möchten wir uns für 
Geschäft spartnern. Auch möchten wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

A� en Kunden und Geschäfts pa� nern 
ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Sta�  
in das neue Jahr!

Schöneichoer Dorfstraße 10
OT Schöneicho

06917 Jessen (Elster)

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
07.00 – 17.00 Uhr

Tel.: 0 35 37/20 58 808
Mail: kfzhopp@t-online.de
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Prettiner Fußballjahr 2022 
Jahresrückblick - TSV Blau-Weiß 90 Prettin – Abteilung Fußball 

Ein aufregendes Fußballjahr neigt sich dem Ende entgegen. Mit etwas Ungewiss-
heit begann das Jahr 2022 in Prettin, da zum Jahresanfang die Coronaentwick-
lungen und die damit verbundenen Einschränkungen für den Freizeitsport nicht 
vorhersehbar waren und der Verein wichtige Hürden wie die Fortführung der Sai-
son 2021/2022 und die Saisonvorbereitungen 2022/2023 sowie das aufgeschobene  
100-jährige Fußballjubiläum aus 2020 zu meistern hatte. Die Verantwortlichen  
nahmen diese Herausforderung allerdings an und stellten sich den Kampf des Unge-
wissen, welcher schließlich mit einem geschichtsträchtigen erfolgreichen Fußball-
jahr 2022 belohnt wurde. 

Erste Saison der Nachwuchsspielgemeinschaft Prettin/ Großtreben 2021/2022 ge-
meistert 

Zu Beginn der Saison 2021/2022 herrschte noch rege Aufregung in Prettin und Groß-
treben, die allerdings nach den ersten Spieltagen schnell in Routine übergegangen 
ist. Was bereits vor einigen Jahren als Idee entstand, wurde mit Corona-Verzöge-
rung vom SV Grün-Weiß 1824 Großtreben e. V. und dem TSV Blau-Weiß 90 Prettin e. 
V. schließlich in die Tat umgesetzt. Über 60 Mädchen und Jungen starten seit Juli 
2021 als Spielgemeinschaft Prettin / Großtreben und gehen gemeinsam auf Tore-
jagd. Die Nachwuchskicker trainieren und spielen je nach Mannschaft entweder in 
der Elbestadt oder im 3-km benachbarten Großtreben in Sachsen. Die Spielgemein-
schaft über alle Altersklassen hinweg, sichert eine langfristige gemeinsame Nach-
wuchsarbeit und damit ein altersgerechtes Fußballspielen in beiden Vereinen. Auch 
wenn nicht immer jedes Spiel gewonnen wurde, hat man 2022 die erste gemein-
same Saison im Nachwuchsbereich erfolgreich beenden können. Der Einsatz der 
Kinder und Eltern wurde am 15. Juli 2022 mit einer großen Saisonabschlussfeier mit 
Hüpfburg und einigen Überraschungen gewürdigt. Ebenso durfte sich die F-Jugend 
über den Besuch des DFB-Mobils am 4. Mai 2022 in Prettin freuen und die E- und 
D-Jugend (der Saison 2021/2022) am 2. Juli 2022 auf große Entdeckungstour in der 
Red Bull Arena in Leipzig bei einer Stadionführung gehen. Im Dezember 2022 lassen 
alle Mannschaften das Jahr bei einer traditionellen Weihnachtsfeier ausklingen und 
dürfen sich dann 2023 auf weitere Highlights freuen. 

100 (+2) Jahre Fußball in Prettin 

Nach den Saisonabschlussfeiern folgte gleich ein nächstes Festhighlight. Mit Fest-
zelt, Fassbier, Livemusik und natürlich Fußball blickte man bei einem Sommerfest 
am 30. und 31. Juli 2022 auf die Prettiner Fußballgeschichte, deren Anfänge im Jahr 
1920 zu finden sind, zurück. Nach den Spielen der Nachwuchskicker und eines Tra-
ditionsspiels mit aktuellen und ehemaligen Spielern des TSV Blau-Weiß 90 Prettin, 
folgte ein 3er Turnier im Herrenbereich, mit der SG Grün-Weiß Pretzsch als Sieger 
und SV Grün-Weiß Annaburg auf dem zweiten Platz. Am Abend sorgte dann die  
Band „Empire“ nicht nur für eine volle Tanzfläche im Festzelt, sondern auch mit einer  
super Stimmung und grandiosen Musikdarbietung für einen bleibenden Eindruck. 
Am nächsten Tag ging schließlich beim 1. Prettiner Menschenkickerturnier das Team 
„Rennsteig Lehmann“ als erster Sieger in die Prettiner Fußballgeschichte ein. 

Ebenso war die Festveranstaltung am 15. Oktober 2022 im Gemeinschaftshaus Pret-
tin ein weiterer Meilenstein dieser Geschichte. Im festlichen Rahmen mit Showpro-
gramm, Tanzmusik und Buffet wurde ein geselliger Abend verbracht, an dem so 
manche Erinnerungen der letzten Fußballjahre nochmal ausgetauscht wurden, die 
durch die Ausstellung zur 100jährigen Fußballgeschichte wachgerufen wurden. Die 
größte Überraschung des Abends gab es allerdings für den Vereinsvorsitzenden 
Alexander Schicht, der für seine über 30jährige ehrenamtliche Vereinsarbeit mit der 
Ehrennadel in Silber des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt und der Ehrennadel in 
Gold des Landessportbundes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet wurde, gefolgt am 20. 
Oktober 2022 von einer Auszeichnung von Sachsen-Anhalts Ministerin für Inneres 
und Sport, Dr. Tamara Zieschang in Magdeburg. 

Grundschulfest „Sepp-Herberger-Tag“ 

Bereits vor dem Trubel zur Festver-
anstaltung stand aber nochmal das 
runde Leder auf dem Spielfeld im 
Mittelpunkt und das sogar als „Unter-
richtsfach“. Am 22. September 2022 
fand in der Grundschule Prettin der 
erste „Sepp-Herberger-Tag“ statt. 
Unter dem Motto gemeinsam am Ball 
bietet das DFB-Konzept eine Koope-
rationsmöglichkeit für Grundschu-
len und Fußballvereine, was der TSV 
Blau-Weiß 90 Prettin gerne in die Tat 
umsetzte. Insgesamt 14 Mannschaften 
waren an diesem Tag auf dem Spiel-
feld anzutreffen, die in zwei Turnieren 
jeweils einen Sieger ermittelten. Mit 
kleinen Mitmachstationen, wie Ziel- 
und Dosenschießen, Pustefußball oder 
Geschwindigkeitsschießen sowie dem 
Ablegen des DFB-Schnupper-Fußball-
abzeichen verging dieser Unterrichts-
tag wie im Flug. Eine Wiederholung 
ist definitiv nicht ausgeschlossen. 
Auch für die Teilnahme der Prettiner 
Fußballer beim Tag der offenen Tür 
der Grundschule und dem anschlie-
ßenden Spendenlauf ist eine Fortset-
zung geplant. 

Ausblick 2023 

Man darf also gespannt sein, was das 
Jahr 2023 für Überraschungen für die 
Fußballfreunde bereithält. Ein High-
light ist allerdings bereits bekannt. 
Vom 7. bis 11. August 2023 macht die 
königliche Fußballschule von Real Mad-
rid, Fundación Real Madrid Clinics, 
Station in Prettin und richtet ein Fuß-
ballcamp für ballbegeisterte Mädchen 
und Jungen zwischen 7 und 16 Jahren 
aus. Anmeldungen hierfür sind über die 
Webseite von FRMClinics.com ab sofort 
möglich. 

Außerdem dürfen wir 2023 an dieser 
Stelle auch auf die erste Saison von En-
rico Heinisch zurückblicken, der seit der 
Saison 2022/2023 als Trainer der Her-
renmannschaft fungiert. Mit A-Jugend-
spielern wurde die Mannschaft stark 
verjüngt und konnte bereits erste Erfol-
ge für sich verbuchen. Auch die „Alte 
Herren“ und Ü50-Mannschaften wer-
den 2023 wieder auf Torejagd gehen. 

Der Ball rollt also weiter in Prettin.

Gabriele Steinecke
Hinterseer Str. 40· Annaburg/OT Prettin

Telefon: 0173/3876069

Ich bedanke mich bei meinen 
Kunden für ihre Treue 

und wünsche ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes 

neues Jahr.

ÄNDERUNGS-
SCHNEIDEREI
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AUSBILDUNGS-  
oder STUDIENPLATZ  
schon sicher? –  
AUSZUBILDENDE gesucht? 
Du bist dir noch nicht im Klaren, was 
du beruflich werden möchtest bzw. wie 
es nach der Schule weitergehen soll?

Dann ist für dich dieser Tag genau das 
Richtige, um dich über Berufe, Ausbil-
dungs- und Studienangebote auf unse-
rer MESSE zu informieren. 

Die Sekundarschule Jessen-Nord und 
das Gymnasium Jessen bieten 

am Donnerstag,  
dem 19. Januar 2023  

von 16.00 bis 18.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle der Sekundar-
schule Jessen-Nord für interessierte 
Schüler/-innen der Klassen 7 – 12 einen

„TAG der BERUFE“ 
an. 

Zahlreiche Betriebe und Bildungsein-
richtungen sind auf der Suche nach jun-
gem Nachwuchs. 

Hier bekommt ihr die Möglichkeit, ins 
Gespräch zu kommen. 

Interessierte Schüler, Eltern, Lehrer 
und Unternehmer aus der Region sind 
herzlich eingeladen. 

Berufsberatende Lehrer des Gymnasiums 
Jessen und der Sekundarschule Jessen-Nord

Vorfreude, schönste Freude – endlich wieder singen!
Mit unserem gemeinsamen Auftaktprogramm der 3. Klasse und der großen 
Kita-Gruppe zum Prettiner Weihnachtsmarkt am 1. Advent sind wir wieder 
so richtig in Singestimmung gekommen. Tagelang wurde geprobt und bei 
jeder Gelegenheit, z. B. beim Schmücken unseres Schulhauses, haben wir 
fröhlich Weihnachtslieder gesungen.

Aus dieser Vorfreude ist die Idee entstanden, auf unserem Schulhof wie-
der zu einem gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen an der Feuerschale 
einzuladen. Unsere Grundschulkinder möchten dazu ein kleines Programm 
aufführen. Musikalisch unterstützt werden wir von unserer Musiklehrerin, 
Frau Andrei, von unserer Religionslehrerin, Frau Boos, sowie von der Pretti-
ner Kantorin, Frau Glüer. Alle, die zu uns finden werden, können mit einem 
heißen Punschgetränk ihre Stimme ölen und aus voller Kehle alte Weisen 
mittönen, leise mitsummen oder beim Zuhören in Erinnerungen schwelgen.

Deshalb laden das Team der Grundschule sowie  
der Förderverein Grüne Grundschule Prettin zum 

Weihnachtlichen Adventssingen 
am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022

um 17.00 Uhr auf unserem Prettiner Schulhof ein.

Bergweg 1 · 06917 Jessen
Telefon 0 35 37 / 21 46 02
Öffnungszeiten Mo - Fr 09 - 17 Uhr · Sa 09 - 12 Uhr

Wir wünschen 
unseren Kunden 

ein frohes Fest und 
ein gesundes neues Jahr.

Besuchen Sie uns auf www.blum-jessen.de

... stehen wir für Qualität in den Bereichen Boden, Wand 
sowie Decke und erschaffen mit Erfahrung und Fachwissen 

ein stilvolles Ambiente in Ihren vier Wänden. 

In unserem Fachmarkt beraten wir Sie gern zu dem 
hochwertigen Sortiment – von Bodenbelägen (Vinyl, 

Teppichböden, ...) über Tapeten und Farben (Farbmischservice) 
bis hin zu Sonnen- (Markisen, Rollos, ...) und Insektenschutz.

Unsere professionellen Maler und Bodenleger 
realisieren für Sie die fachgerechte Montage unserer 

angebotenen Produkte.  

Seit über 30 Jahren ...Seit über 30 Jahren ...

Kommen Kommen 
Sie vorbei!Sie vorbei!

Ihre Physiotherapie

Frohe Weihnachten 
und ein gesundes 

neues Jahr wünscht

Da ich am Jahresende in den Ruhestand gehen werde, 
möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Patienten und 
Ärzten für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Besonderen Dank möchte ich auch meinen langjährigen 
Mitarbeiterinnen Frau Stamm und Frau Görz aussprechen.

Ab Januar wird die Physiotherapie durch das 
Therapiezentrum Höcke weitergeführt.

Ich wünsche allen frohe Feiertage und viel Glück im neuen Jahr.

Dorothea Pietzsch
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Wir wünschen all unseren 
Kunden, Geschäftspartnern 

und ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest 

und für das neue 
Jahr alles Gute.

Annaburger Straße 2
06917 Jessen (Elster)

Tel.: 0 35 37/26 40 23
Fax: 0 35 37/26 40 66

E-Mail: info@druckerei-eea.de | www.druckerei-eea.de

IH
RE DRUCKEREI VOR ORT!

Häusliche Krankenpflege 
Tagespfl ege „Jessener Land“

Petra Schulze

Siedlung 24 · 06917 Jessen
Telefon: 0 35 37/21 79 60

www.krankenpfl ege-jessen.com

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein besinnliches 

Weihnachtsfest sowie ein 
friedvolles und gesundes 

neues Jahr 2023.

Ihre Petra Schulze-Rabe 
& Team  

Meine Leistungen 2023 für Sie: Kalte und Warme Büfetts (bis 60 Personen) 
Zelt- und Geschirrverleih (bis 60 Personen) 

Kolonie · Waldweg 3 · 06925 Annaburg · Telefon: 03 53 85/2 20 10

Meiner treuen Kundschaft, meinen Geschäftspartnern, Meiner treuen Kundschaft, meinen Geschäftspartnern, 

Freunden und meiner Familie wünsche ich Freunden und meiner Familie wünsche ich 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins Jahr 2023.und einen guten Start ins Jahr 2023.

Ihre Corina Schmidt
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Schachsport-Rapport
SSC Annaburg, Herren-Bezirksoberliga,  
10 Teams, Saison 2022/2023

Mannschaftsleiter: Dirk Helbig

Kader: Daniel Platz, Frank Mißbach, 
Dirk Helbig, Hans-Jörg Liedmann, 
Thomas Griehl, Evelyn Platz, Fabian 
Hanitzsch, Tilo Stirl, Florian Johannes 
Helbig, Sebastian Hanitzsch,  
Ulrike Platz, Silke Wartke

Punktspiele:

18.09.2022 
Annaburg – SV Blau-Weiß Pratau  2,0:6,0 
D. Platz – 1,0; H.-J. Liedmann – 1,0

23.10.2022 
TSG Wittenberg – Annaburg       5,5:2,5 
D. Platz – 1,0; H.-J. Liedmann – 0,5;  
F. Hanitzsch – 0,5; F. J. Helbig – 0,5

Saisonziel: Klassenerhalt!

Trainingszeiten: Freitags, außer in den 
Ferien, ab 19.00 Uhr in der Kita Annaburg.

D. Knape, D. Helbig

SV Grün Weiß Annaburg
Spielergebnisse – November 2022

I. Herren – Landesklasse 5

SG Blau-Weiß Klieken – SV Grün Weiß Annaburg  1:0
SV Grün Weiß Annaburg – SV Friedersdorf 1920  2:3
VfB Gräfenhainichen – SV Grün Weiß Annaburg  6:1

Kreispokal

SG Rackith/Dabrun – SV Grün Weiß Annaburg  1:5

Spielgemeinschaft LSG Lebien/Annaburg II – Kreisoberliga

SG Blau-Weiß Nudersdorf – SG Lebien/Annaburg II  4:1
SG Lebien/Annaburg II – VfB 1921 Zahna  1:2
SV Grün-Weiß Wörlitz – SG Lebien/Annaburg II  3:1

Spiele im Dezember

I. Herren – Landesklasse 5

03.12.2022 13.00 Uhr SV Grün Weiß Annaburg – SG Empor Waldersee

Spielgemeinschaft LSG Lebien/Annaburg II – Kreisoberliga

04.12.2022 13.00 Uhr SV Allemannia Jessen II – SG Lebien/Annaburg II 
10.12.2022 13.00 Uhr SG Lebien/Annaburg II – FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg

Frohe Weihnachten
Der SV Grün Weiß Annaburg 

wünscht allen Sponsoren, Fans 
und Mitgliedern eine besinnliche 

Weihnachtszeit sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr

Nach fast 27 Jahren werde ich mein 
Geschäft zum 03.01.2023 schließen 
und meinen Ruhestand genießen.

Im Dezember biete ich meine 
Ware zu reduzierten Preisen an.

Ich bedanke mich herzlichst 
für die langjährige 

Treue und wünsche eine 
besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr.
Ihre Monika Steinecke

Wir wünschen unseren Mietern 
und Geschäftspartnern ein frohes 

Weihnachtsfest voller schöner Stunden 
und einen guten Rutsch in ein 

glückliches und gesundes neues Jahr.

Unser Büro bleibt vom 23.12.2022 – 
03.01.2023 geschlossen.

Züllsdorfer Straße 36 
06925 Annaburg

Tel.: (03 53 85) 2 05 03 · Fax: 2 02 01
www.wg-annaburg.de

1x im Monat bieten wir Permanent-MakeUp an – 
Termin nach Absprache

„Friseursalon“„Friseursalon“      HANNELORE BECK
Gehrenring 9 · OT Prettin · 06925 Annaburg

Tel.: 03 53 86/2 25 15
Auf Wunsch holen wir Sie ab – Anruf genügt!

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST UND EIN GESUNDES 
NEUES JAHR WÜNSCHEN WIR ALL UNSEREN KUNDEN UND 

BEKANNTEN, VERBUNDEN MIT DEM DANK FÜR DAS BISHER 
ENTGEGENGEBRACHTE VERTRAUEN.

Tipp: Geschenkgutscheine

Transport-Handels GmbH & TH-Tankstelle Prettin
Geschäftsleitung: OT Prettin · Axiener Straße 4 

06925 Annaburg  · Tel.: 03 53 86/2 22 23

Danke!
Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten 

wir uns auf diesem Wege bei unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden herzlich bedanken.

Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten
und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!
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Tischtennis  
TTV Grün-Weiß Annaburg
Rückblick auf die Saison 2021/22 und 
Infos zur laufenden Saison

Der TTV startete aufgrund einiger lang-
zeitverletzter bzw. -erkrankter Spieler 
mit nur einer Männermannschaft in der 
Kreisliga Wittenberg und einer Schüler-
mannschaft in der Nachwuchsliga.

Die Männermannschaft schaffte mit 
dem ersten Platz den Aufstieg in die 
Kreisoberliga. Es spielten Fabrice Kra-
lisch, Elias Belding, Maik Wolff, Sven 
Bambach, Dietmar Komm und Heiko 
Eichler. Die Schülermannschaft beleg-
te mit den Spielern Elias Belding, Erik 
Schkeide, Niklas Bader und Lucas-Tay-
lor Maaß den 6. Platz bei 12 teilnehmen-
den Mannschaften.

Auch bei den Kreismeisterschaften im 
Nachwuchsbereich war unser Verein 
in diesem Jahr erfolgreich vertreten. Es 
konnten zwei dritte Plätze durch Elias 
Belding im Einzel und Elias Belding/Erik 
Schkeide im Doppel erreicht werden.

Für die Saison 2022/23 wurden wie-
der zwei Männermannschaften für die 
Kreisoberliga bzw. die Kreisliga ge-
meldet. Eine Nachwuchsmannschaft 
konnte in diesem Jahr nicht aufgestellt 
werden, die verbliebenen Nachwuchs-
spieler werden in den Erwachsenenbe-
reich eingebunden.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene können jeden Donnerstag ab 
17.30 Uhr zum Probetraining in die Turn-
halle an der Schule in Annaburg kommen.

Der TTV Grün-Weiß Annaburg bedankt 
sich bei allen, die ihn unterstützt haben.

Wir wünschen allen Lesern ein  
besinnliches Weihnachtsfest  
und ein erfolgreiches  
Jahr 2023.
Der Vorstand
TTV Grün-Weiß  
Annaburg

SAMA BUDO KAI
Am Samstag, dem 12.11.2022, nahmen 8 Judokas des SAMA BUDO KAI am 3-Tore- 
Pokal in Jüterbog teil. Für 6 von ihnen war es der erste Wettkampf überhaupt. Sie 
konnten hier bereits zeigen, dass sie schon viel gelernt hatten. 

In der U10 erreichten Charlie Arndt den 1. Platz, Phoebe Ruban den 3. Platz und 
Hendrik Krümpel, Wadim Kohl, Mats Kuhring den 5. Platz. In der U12 erlangten Elina 
Shwanski und Pia Tittel den 3. Platz. In einem sehr guten Turnier mit 168 Teilneh-
mern aus 3 Bundesländern und 14 Vereinen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Weihnachten steht vor der Tür, und Sie alle freuen sich jetzt wohl auf die 
ruhige Zeit zwischen den Jahren und die Feier im Familien- oder Freundes-
kreis.

Vielen Menschen brachte das Jahr 2022 Glück, aber leider nicht allen. Versu-
chen wir deshalb, den Menschen zur Seite zu stehen, die nicht auf der Son-
nenseite standen oder stehen. Helfen wir ihnen wieder positiv in die Zukunft 
zu schauen.

In unserer schönen Stadt Prettin gibt es viele Menschen, die sich für andere 
und unser Gemeinwesen einsetzen und engagieren. Ihnen möchten wir von 
Herzen Dank sagen.

Gemeinsam haben wir bereits viel erreicht, gemeinsam werden wir fortfah-
ren, an einer guten Zukunft von Prettin zu bauen. 

Im Namen des Ortschaftsrates sowie persönlich wünsche ich Ihnen  
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest mit einem zufriedenen  
Rückblick auf das vergangene Jahr. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen  
alles Gute, Glück und Gesundheit  
verbunden mit der nötigen Energie  
und Optimismus sowie einer  
gewissen Zuversicht.

Ihr Ortschaftsrat und 
Ortsbürgermeister von Prettin
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Unserer werten Kundschaft ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes Neues Jahr

Ihr Team der...

Schloß-Apotheke Annaburg
Apotheker Daniel Helbing

Markt 23 · 06925 Annaburg
Tel. 03 53 85/2 02 19

 Ein besinnliches und gesegnetes  Ein besinnliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie die besten Wünsche für Weihnachtsfest sowie die besten Wünsche für 

das neue Jahr, verbunden mit dem Dank für das das neue Jahr, verbunden mit dem Dank für das 
bisher entgegengebrachte Vertrauen.bisher entgegengebrachte Vertrauen.

 Das Team der Landbäckerei Schröder Das Team der Landbäckerei Schröder

Inh. Heiko Schröder
OT Großtreben · Labruner Straße 2

04886 Beilrode
Telefon: 03 53 86/2 23 26

Frohe Weihnachten und 
viel Glück im neuen Jahr.

- Meisterbetrieb -
Elektroinstallation

Reparatur • Revision

Henry Burkhardt

Telefon: 03 53 86/2 31 00 • Fax: 03 53 86 /60 99 22
OT Prettin • Neustadt 19/21 • 06925 Annaburg

Lindenstraße 9 · 06925 Annaburg · OT Prettin · Tel./Fax: 03 53 86/2 25 79
Handy: 0171/2 75 37 31 · E-Mail: r.richter.bethau@t-online.de

MALERMEISTER 
Ronald Richter

Beratung und Verkauf von Vinyl-Design-Fußbodenbelägen

• Strukturputze
• Vollwärmeschutz

• Maler- und Tapezierarbeiten
• Fußbodenlegearbeiten

• Trockenbauarbeiten

• Gerüstarbeiten
• Fassadensanierung
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Der Förderverein Annaburger 
Porzellaneum informiert
Der Zauberer Markus Teubert war zum ersten Mal mit seiner 
Show „Wunder für alle“ in Annaburg zu Gast. Ursprünglich 
lernte er Nachrichtentechniker. Allerdings ließ er die Kommu-
nikationsanlagen lieber verschwinden, anstatt sie zu reparie-
ren. Auch deshalb wurde für ihn 1998 das Hobby zum Beruf. 
Verwendet werden in seinen Shows nur Alltagsgegenstände 
und Gehirn. Natürlich gehören auch Zauberringe, ein Seil, ein Zauberwürfel, Spiel-
karten und Bücher zu den Alltagsgegenständen eines Zauberers. Ach ja, und Papier-
streifen braucht ein Zauberer: Weil „Mann“ vom Zaubern auch leben können muss, 
verwandelt er diese Papierstreifen aus scheinbar ganz normaler Zeitungswerbung 
in 50 €-Scheine. Mit Spielkarten konnte auch jeder Gast zaubern, denn auf jedem 
Platz lagen 4 Spielkarten bereit. Es war schon wundersam, wenn man nach Mischen 
und Abheben, sogar nachdem man die Karten zerrissen hatte, „seine“ Karte in sei-
nen eigenen Händen wieder vorfand. Es war wie angekündigt ein wundervolles, 
nachhaltiges Erlebnis mit viel Wortwitz, Unerklärlichem und unerwartet viel Humor. 

Es gab und gibt in diesem Jahr endlich wieder viele vorweihnachtliche Programme. So 
auch am 4. Advent zum musikalischen Sonntagskaffee. Am 18. Dezember, um 14.30 
Uhr werden Familie Reich, das Annaburger Streicher-Ensemble und der Annaburger 
Kirchenchor ihr gemeinsames Weihnachtsprojekt aufführen. Es wird ein großes Gan-
zes mit Theater, Orchestermusik, gemeinsamem Singen und Besinnlichkeit.

Das neue Jahr starten wir am Sonntag, dem 15. Januar, um 09.30 Uhr mit einem 
Geschichtenfrühstück. Unser Ortschronist Bernd Hopke wird über das Schloss  
Annaburg und seine Gärten zur Zeit von Kurfürst August und seiner Gemahlin 
Anna berichten. Ganz spannend ist dabei die „falsche“ Baumschule, die wohl der 
erste Jagdstern Deutschlands war. Aber auch die Gärten des Kurfürstenpaares sind 
etwas Besonderes. Sie sind Nutzgärten, die mit „Schauwert“ in Szene gesetzt wur-
den. Die Unterschiede zwischen der Lochau und der Annaburg lassen die Einma-
ligkeit unseres Ortes deutlich werden, die offensichtlich auch Friedrich der Weise 
sowie Anna und August schon zu schätzen wussten.

Wer zum Weihnachtsmarkt keinen Tischkalender mit Erinnerungen aus dem Sinto-
lanwerk mitgenommen hat oder noch eine Proviantbox oder ein Geschenk braucht, 
kann noch zu den gewohnten 
Öffnungszeiten im Geschäft vor-
beischauen. Am 24. und 31. De-
zember bleibt unser Geschäft ge-
schlossen. 

Im neuen Jahr gibt es leider wie-
der eine Änderung unserer Öff-
nungszeiten. Aus personellen 
Gründen werden wir ab Januar 
montags von 13.00 bis 17.00 Uhr 
und Dienstag bis Freitag 09.00 bis  

Sonntag, 18. Dezember 
14.30 Uhr – Sonntagskaffee mit Familie Reich,  
dem Annaburger Kirchenchor und dem Streicher-Ensemble –  
Ein Weihnachtskonzert mit einem Kaffeegedeck 15,- € pro Person

Sonntag, 15. Januar 
09.30 Uhr – Geschichtenfrühstück mit B. Hopke –  
Die Gärten der Annaburg, mit reichhaltigem Frühstück 18,- € pro Person

Samstag, 11. Februar 
19.00 Uhr – Kabarett mit Ralf Richter – Jetzt geht‘s Niewo los 
 18,- € pro Person + Verzehrgutschein von 5,- €

Samstag, 11. März  
19.00 Uhr – Frauentagsfeier mit DJ Mario  
mit einem Begrüßungsgetränk 19,- € pro Person

Samstag, 18. März 
09.00 – 13.00 Uhr – Nähmaschinen-Workshop mit Katrin Richter 
mit einem Mittagessen 45,- € pro Person 

Sonntag, 26. März 
14.30 Uhr – Frühlingssingen des Forstlichen Gesangvereins 
mit Kuchenbasar Eintritt frei

Anmeldungen und Informationen unter 03 53 85/31 15 56

17.00 Uhr geöffnet haben. Samstags 
können Sie einen Termin vereinbaren, 
um beispielsweise mit Ihrem Besuch 
bei uns zu stöbern. Die Gratwanderung 
einerseits als gewerbliches Unterneh-
men wirtschaften zu müssen und ande-
rerseits als gemeinnütziger Verein für 
Annaburger und Gäste vielseitig und 
engagiert da zu sein, ist schwierig für 
uns. Doch dank des guten Zuspruchs 
und der vielen Helfer, Sponsoren und 
Unterstützer ist es uns immer noch 
möglich. Daher ein großes Dankeschön 
an dieser Stelle an alle Sponsoren, die 
uns 2022 bei unseren vielen verschiede-
nen Projekten unterstützt haben:

PlanTec Elsterland GmbH, Reno Sper-
lich, Maler und Korrosionsschutz GmbH 
Torgau, Bestattungsinstitut Korschat/
Inh. Nadine Lehnert, Ute Osyra, Physio-
therapie Karin Reihs, Hella Seidel, VR-
Bank Fläming Elsterland eG, Gudrun 
Thieme, Bernd und Monika Hopke, 
Helga Eich, Jürgen Dannenberg, Tho-
mas Lippmann, Abwasser-Gülle-Biogas 
GmbH, Patrick Schubert, Passoth/Kra-
mer, Ricarda Müller, Dr. Jörg Hartmann,  
Fam. Gutte, Elektro-Hintersdorf, Anna-
burger Ortschaftsrat, Leuchtstoff-Gas-
tro-Kollektiv GmbH Berlin, Helmut 
Rehwald, EDEKA Höhne, Energiege-
meinschaft Mitteldeutschland (EGM) e. 
V., Elektroinstallation Henry Schneider, 
Wachtel Versicherungsmakler GmbH & 
Co, Spedition Auch, Firma Juraschek

Ein großes Dankeschön aber auch an 
alle hier nicht namentlich erwähnten 
Helfer und Unterstützer. Ohne sie hät-
ten wir nicht so viel geschafft und auch 
nicht in dem Maße Kultur und Geschich-
te erlebbar machen können. Es war ein 
Jahr des Bauens und der Geschichte für 
unseren Verein. Erinnert sei an die Er-
öffnung der Schauproduktion, den Tag 
des offenen Denkmals und die Vorträ-
ge zur Geschichte der „Scherbelbude“, 
zum Fußball und auch zum Schloss 
Lochau. Auch im Hintergrund beschäf-
tigt uns und „Ehemalige“ die Geschich-
te des Steingut-/Sintolan-/Porzellan-
werkes. Es wird recherchiert, sortiert, 
archiviert. Es werden viele Gespräche, 
sogar Interviews geführt. Danke an alle, 
die uns helfen, die Steingut- und Porzel-
langeschichte Annaburgs zu erhalten.

In diesem Sinne wünschen wir allen  
eine schöne Weihnachtszeit mit dem 

Worten von Rotraut Schöne:

Weihnacht ist: Frieden, vergessene Stille,  
ein zum Guten sich öffnender Wille. 

Weihnacht ist mehr als Geschenke schenken. 
Weihnacht ist mit dem Herzen denken.

Und alles Gute für 2023! 

Das Team des Porzellaneums
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Der Geflügelzuchtverein 
Annaburg bedankt sich!
Am 05.11 und 06.11. führte der Geflügelzuchtverein (GZV) 
Annaburg die Kreistaubenschau des Geflügelzuchtver-
bandes Kreis Wittenberg, die Annaburger Heide-Schau 
und eine Sonderschau Spaniertauben in den Räumen der 
ehemaligen Schlosskirche durch. In unserer Schau wurden 367 Tiere in 41 Rassen 
von den 5 Zuchtrichtern bewertet und dabei konnten 6 Tiere mit dem Prädikat „vor-
züglich“ und 19 Tiere mit „hervorragend“ ausgezeichnet werden. Am Freitag konn-
te die große Gruppe der Kita und die Hortkinder sich die Ausstellung anschauen. 
Diese konnten Federn und eine Kiste mit Gipshähnchen und Hühnern mitnehmen, 
um sie später zu bemalen. 

Da in unserem Verein nur zwei Züchter mit Wassergeflügel und drei Züchter große 
Hühner züchten, wurden die Gruppen Wassergeflügel und Große Hühner zu einen 
Vereinsmeister zusammengefasst. Wie im letzten Jahr erreichte Johannes Döring 
aus Plossig mit seinen Holländer Weißhauben mit 377 Punkte den ersten Platz. Platz 
zwei konnte Zuchtfreund Bernd Rühlicke aus Annaburg mit Welsumer rost-reb-
huhnfarbig und auch 377 Punkten erringen. Hier entschied die höhere Tierbewer-
tung bei Johannes Döring. Den 3. Platz konnten die Zuchtgemeinschaft Daniel und 
Stefan Däumich aus Groß Naundorf mit ihren Plymoth Rocks gestreift belegen.

Der Vereinsmeister bei den Zwerghühnern ging in diesen Jahr an Michael Werner  
aus Annaburg mit 380 Punkte auf Rhodeländer rot. Den zweiten Platz belegte  
Volker Freitag aus Kleindröben und Dritter wurde Bernd Herrmann aus Axien. Ver-
einsmeister bei den Tauben wurde unser Zuchtfreund Wilfried Linde auf Mittelhäu-
ser in weiß aus Stolzenhain. Wilfried Lindes Tiere wurden einmal mit vorzüglich und 
hervorragend bewertet und erreichte damit die höchste Punktzahl. Somit errang er 
den Bürgermeisterpokal, welchen er aus den Händen unseres Bürgermeisters Herrn 
Stefan Schmidt entgegennehmen konnte. Den Bürgermeisterpokal konnte Wilfried 
zum vierten Mal erringen und zwar in den Jahren 2006, 2018, 2021 und dieses Jahr.

Da in diesem Jahr die Kreistaubenschau bei uns durchgeführt wurde und die vier 
besten Tiere einer Rasse und Farbenschlag in die Bewertung kamen, erreichte Wil-
fried Linde mit 383 Punkten die höchste Punktzahl und wurde somit Kreismeister.

Die Ehrenbänder wurden an folgende Züchter vergeben: Thomas Döring aus Plossig 
auf Lockengänse, Helmut Neumann aus Gräfendorf auf Moderne Englische Zwer-
gkämpfer goldhalsig, Eric Haftendorn aus Lebien auf Mookeetauben braun, Hagen 
Krotoschak aus Werdau auf Spaniertaube gelb und Holger Schulze aus Zahna auf 
Deutsche Modeneser Gazzi blau mit schwarzen Binden.

Der Pokal für den besten Gastaussteller ging an Michael Jänsch aus Herzberg für 
seine Amrocks gestreift. Die Landesverbandsehrenpreise konnten Michael Jänsch 

auf Amrocks gestreift, Wilfried Lin-
de mit Mittelhäuser weiß und Bernd 
Schellbach aus der Elsteraue auf Spa-
niertaube gelb mit Flügelrose erringen.

Die Kreisverbandsehrenpreise erran-
gen: Johannes Döring aus Plossig mit 
seinen Holländer Weißhauben und  
Norbert Belitz aus Zützen auf Fränki-
sche Trommeltauben blaugehämmert. 

Der GZV Annaburg möchte sich auf die-
sen Wege bei allen Besuchern recht herz-
lich bedanken, die unsere Ausstellung 
besucht haben Des Weiteren bedanken 
wir uns bei unserem Bürgermeister Herrn  
Stefan Schmidt, der Stadtverwaltung 
Annaburg, dem Ortschaftsrat Annabug, 
Dachbau Schräpler, Zimmerei Kerz, Na-
türlich Schenken Kathrin Käbe, Land-
gut Axien, Landwirtschaftlicher Betrieb 
Schweighardt Kleindröben, Landgut 
Mühlanger, Farben-Müller Annaburg, 
Siggis Futterkiste Jessen, Profi-Markt Jes-
sen, Autohaus Gottwald, Gasthof Dietze, 
Sanitär und Heizung Köppe, Gemüsering 
Jessen, Agrodienst Jessen, Bauunter-
nehmen Mirco Pohling Annaburg, Deuka 
Herzberg, Hausmeisterdienste Jürgen 
Kollin Prettin, Agrargenossenschaft Mön-
chenhöfe, Landwirtschaftlicher Betrieb 
Veit Döring Plossig, Physiotherapie Karin 
Reihs, Bestattung Korschat Inh. N. Leh-
nert, Entwässerungsbetrieb Wittenberg, 
Fußbodenverlegebetrieb Marco Leder 
Axien, Großschlächterei Emil Färber 
Belgern, Agrarbetrieb Groß Naundorf, 
Bäckerei Käpernick Annaburg, Elektro 
Griesa Annaburg, Elster-Werkstätten 
Herzberg, Allianzvertretung Schüßler 
Jessen, Weima Groß Naundorf, Spedition 
Auch Groß Naundorf, Decherling GmbH 
Schlieben, Landgut Heideck, Autowerk-
statt Plötzky Prettin, Heizung und Sanitär 
Dirk Schulze Prettin, Heizung und Sanitär 
Jörg Friedrich Annaburg, Hausmeister-
dienst Henze Prettin, Aue Agrar Prettin, 
Landgut Dreikirchen Lebien, Envia Jes-
sen, Agrargenossenschaft Kleindröben 
und allen nicht genannten Sponsoren 
und Helfern. 

Besonders unseren Frauen möchten 
wir an dieser Stelle danken. Ohne ihre 
Mithilfe wäre eine solche Ausstellung 
nicht durchzuführen. Auch danken wir 
allen Besuchern für ihr Interesse an der 
Schau und unseren Tieren. Dieses zeigt 
die Wertschätzung an unserer Arbeit.

Der Geflügelzuchtverein wünscht allen 
Bürgern der Stadt Annaburg frohe 
Weihnachten und ein gesundes Neues 
Jahr 2023 und hofft, dass wir uns im 
nächsten Jahr wieder in  
der Schlosskirche zu  
unserer Annaburger  
Heide-Schau wieder - 
sehen werden. Diese  
findet am 04.11. und  
05.11.2023 statt. 
Der Vorstand

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr ...

Möge das neue Jahr uns geben, 
was wichtig ist in unserm Leben, 
dazu Gesundheit und viel Glück, 

Mut nach vorn und Dank zurück, 
denn auch in Zukunft Gutes stammt: 

fast ausnahmslos vom Ehrenamt.

Johannes Thomas Hübner

Kerzenschein und Apfelduft, ja – es liegt Weihnachten in der Luft.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern, den fleißigen Sponsoren 
und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr  

manche schöne Stunde in eurer trauten Familienrunde.

Die besten Wünsche für ruhige und besinnliche Weihnachtstage.  
Lassen Sie uns zusammensitzen und uns  

an der gemeinsamen Zeit erfreuen.

Einen gesunden Start in das Jahr 2023 verbunden mit Glück, 
Zuversicht und Zufriedenheit.

Die Freiwillige Feuerwehr Annaburg 
Feuerwehrverein Annaburg e. V.
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Frohe und erholsame 
Weihnachten sowie  

Gesundheit, Glück und 
Wohlergehen für das 

neue Jahr wünschen ...

... die Wehrleitung und  
die Kameraden der  

Freiwilligen Feuerwehr 
Groß Naundorf

Neu in Annaburg – Sozialstation des Wir e. V.

Leistungen: • Tafel – mittwochs von 13.00 – 14.00 Uhr
 • Sozialer Treff (Männer und Frauen)
 • Sozialer Möbelhof
 • Wäschedienst und Reinigungsleistungen
 • Reparatur- und Nähservice

 • Vermietung von Räumlichkeiten für private Feiern  
und kleine Veranstaltungen
· in Annaburg – Am Gaswerk 6 (ehem. Autohaus Otto)
· in Jessen – Am Schwanenteich
· Anmeldung unter Tel.: 0 35 37/20 44 48, Frau Mehr

 • Kulinarisches
· Frühstücks- und Imbissangebot – Vorbestellung unter  

Tel.: 03 53 85/3 19 35 (vor Ort und Lieferung möglich)
· Lieferung von warmen Speisen nach Hause,  

täglich als Mittagstisch – Bestellungen bis 09.00 Uhr  
unter Tel.: 0 35 37/21 79 47 oder Fax: 0 35 37/21 62 19

· Partyservice

Sozialstation des Wir e. V. Öffnungszeiten
Am Gaswerk 6 (ehem. Autohaus Otto) Mo. – Fr.   08.00 – 17.00 Uhr 
06925 Annaburg Telefon: 03 53 85/3 19 35

WOCHENEND
KNÜLLER

WOCHENEND
KNÜLLER

1L = 3,33

WOCHENEND
KNÜLLER

AUS DER SB-MARKTBÄCKEREI

WOCHENEND
KNÜLLER

WOCHENEND
KNÜLLER

WOCHENEND
KNÜLLER

KARTON MIT  
6 FLASCHEN
ENTSPRICHT EINEM 

FLASCHENPREIS VON 2,50€

Gültig von Donnerstag, 15.12.  
bis Samstag, 17.12.2022WOCHENEND

KNÜLLER

Ihre Familie Roland Höhne  
und das Team des Edeka Marktplatz Höhne

Annaburg

Markt 26 • 06925 Annaburg  •  Öffnungszeiten:   Mo. - Sa.:  6.30 - 20.00 Uhr
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Der Bürgerschützenverein Annaburg informiert

Zuerst möchten wir unseren Mitgliedern und den Lesern  
dieses Amtsblattes eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch  
in ein gesundes neues Jahr wünschen. 

Nun zu einigen Ereignissen der letzten Wochen und einem kleinen Ausblick auf das 
Kommende. 

Gleich nach dem Erscheinen des Amtsblattes im November war der Volkstrauertag. 
Da der Thiergarten gesperrt ist, fand die offizielle Gedenkveranstaltung in Prettin 
statt. Aber auch in Annaburg fand am Gedenkstein für die Jungschützen am Schloss 
eine kleine Kranznie-
derlegung statt und 
wir waren mit einer 
Delegation dabei. An 
diesem stillen Feier-
tag wurde der Toten 
der beiden Weltkrie-
ge und der Opfer des 
Faschismus gedacht. 
Aber wir erinnerten 
auch der zivilen Opfer 
und der Opfer von ter-
roristischen und krie-
gerischen Handlun-
gen bis heute. Keiner 
soll vergessen sein. 

So mahnten wir: „Mächtige dieser Welt, in welchem Land auch immer, wir können 
euch nur bitten, denkt an die Menschen, denen ihr verpflichtet seid, nicht an Land, 
Bodenschätze und Gewinn.“ 

Die meisten Menschen, die von derartigen kriegerischen und terroristischen Hand-
lungen betroffen sind, zählen zu den Verlierern. Nie wieder Krieg lautete die Devise 
dieses Volkstrauertages. Unvorstellbar, dass im 21. Jahrhundert noch Waffen spre-
chen müssen und nicht Worte zählen. So bleibt uns nur, auf ein friedliches Weih-
nachtsfest für alle Menschen zu hoffen.

Erfreuliche Ereignisse gab es aber auch. Seit einigen Wochen hing bei Edeka die 
Pfandspendenbox zu Gunsten des BSV. Sie war gefüllt und der von den Kunden 
gespendete Betrag wurde am 18.11.2022 von Frau Höhne an uns übergeben. Dazu 
hatten wir die Nutznießer dieser Aktion gleich mitgebracht. Gemeinsam mit der 
Schulsozialarbeiterin Frau Engelhardt, waren Pia und Jonny von der Bogenarbeits-
gemeinschaft der Sekundarschule und Tina Thäle-Juraschek als AG-Leiterin und 
Schatzmeisterin des Vereines gekommen. Die Abrechnung der Pfandbons ergab 
90,00 Euro. Dafür möchten wir den Kunden, die uns gerade in diesen Zeiten mit 
einer Spende bedachten, ganz herzlich danken. Edeka Höhne spendete dann noch 
zusätzlich 110,00 Euro. Auch dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal be-
danken. So können nun neue Sehnen für die Bögen und anderes Verbrauchsmaterial 
angeschafft werden. Jeder, der ein Hobby betreibt, weiß, dass dies immer wieder  
Geld kostet. Wir freuen uns über diesen Zuschuss und lassen ihn unserem Nach-
wuchs zukommen.

Freuen können und bedanken möchten 
wir uns auch beim Ortschaftsrat, der uns 
ebenfalls einen Zuschuss gewährte. Hier 
ging es ebenfalls um die Jugend, dieses 
Mal um die Schützen. So haben wir ein 
neues Druckluftgewehr und eine Pisto-
le mit zugehörigem Kompressor ange-
schafft. Wer sich etwas auskennt, weiß, 
dass sich da ein Wandel vollzogen hat. 
Kaum Jemand tritt heute noch mit dem 
guten alten Knicker oder Seitenspan-
ner zum Wettkampf an und auch unser 
Nachwuchs muss das nun nicht mehr.

Zu guter Letzt der versprochene Aus-
blick. Unsere Mitglieder treffen sich am 
30.12.2022 zum sogenannten „Klötz-
chenschießen“ mit den Mitgliedern 
befreundeter Vereine. Diese Veranstal-
tung mit Tradition musste in den letzten 
beiden Jahren ausfallen. So hoffen wir 
dieses Jahr auf eine gute Beteiligung, 
um das Jahr 2022 ausklingen zu lassen.

Karin Pollex
Vorsitzende BSV Annaburg

Last Minute
Geschenke

Madlen Simon | Tel.: 0174/4 62 51 81

Deine selbstständige Verkaufsdirekt� in 
mit Mary Kay 

Ich wünsche meinen Kundinnen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mode & Mehr
Prettin · Lindenstraße 19

Tel.: 0151/27 13 99 12

Gemütliches 
Advents-Shopping

am Freitag, dem 16.12.2022
Von 15.00 bis 19.00 Uhr erwartet euch bei 
weihnachtlichen Leckereien und Glühwein 
ein großes Angebot an Damenmode, 
winterlichen Accessoires für 
Damen, Herren und Kinder, 
Holzspielzeug sowie Deko- 
und Geschenkideen. 
Ihr seid herzlich eingeladen!

Wir wünschen unserer werten 

Kundschaft sowie Freunden 

und Verwandten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes, 
gesundes neues Jahr
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Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung eine Gnade.

In aller Stille haben wir Abschied genommen von unserer lieben 
Mutter, Oma und Uroma

Irmgard Stopp
    * 16.01.1932             † 20.10.2022

Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Verwandten, 
Nachbarn und Bekannten für die erwiesene Anteilnahme 
herzlich bedanken. Unser besonderer Dank gilt den Schwestern 
vom Pflegedienst Däumichen, dem Blumengeschäft „Natürlich 
Schenken“ Kathrin Käbe sowie Nadine Lehnert und ihrem 
Team vom Bestattungsinstitut Korschat.

In stiller Trauer
Sohn Roland Stopp und Familie
Tochter Andrea Fischer und Familie

Gehmen, im November 2022

Was bleibt sind Liebe,
Dankbarkeit und Erinnerungen.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und 
ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt Nadine Lehnert 
und ihrem Team vom Bestattungsinstitut 
Korschat, dem Trauerredner Herrn Steffen 
Horn, Kathrin Käbe „Natürlich Schenken“ und 
unserer Familie und Freunden.

Im Namen aller Angehörigen
Jutta Göttert

Purzien, im November 2022

Willi 
Göttert 
* 1951     † 2022

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Schweren Herzens haben wir Abschied genommen von 
meinem lieben Papa, Schwiegervater und herzensguten Opa

Karl-Heinz Ullrich
               * 1954                        † 2022

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre liebevolle und 
persönliche Art der aufrichtigen Anteilnahme zum Ausdruck brachten, danken 
wir von Herzen. Unser besonderer Dank gilt Karin und Björn für die große 
Unterstützung, den Schwestern vom Pflegedienst des DRK Team Annaburg, 
dem SAPV-Team Wittenberg sowie Nadine Lehnert und ihrem Team vom 
Bestattungsinstitut Korschat.
 In tiefem Schmerz
 Tochter Nadine und Thomas Hoppenz
Annaburg, Jessen, im Nov. 2022  im Namen aller Angehörigen
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Nur eine Mutter gibt´s im Leben,
viel Gutes hat sie mir gegeben.

Geduldig trugst du Leid und Schmerz,
nun ruhe sanft, lieb Mutterherz.

In aller Stille habe ich Abschied genommen von meiner lieben Mutti

Rita Kuhlmann
* 25.02.1940        † 22.10.2022

Allen, die sich in der Trauer mit mir verbunden fühlten und ihre liebevolle und 
persönliche Art der aufrichtigen Anteilnahme zum Ausdruck brachten, danke 
ich von Herzen.

Mein besonderer Dank gilt Hannelore, die immer 
stützend an meiner Seite war, dem Pflegeheim Annaburg 
Haus II, dem Blumengeschäft „Natürlich Schenken“ 
Kathrin Käbe sowie Nadine Lehnert und ihrem Team vom 
Bestattungsinstitut Korschat.

In Dankbarkeit
Sohn Torsten Kuhlmann

Annaburg, im November 2022

Wenn tausend Sterne am Himmel stehn, 
schau hinauf Du kannst sie sehen, 

der hellste, das bin ich, 
schau hinauf und denk an mich.
Für immer in unseren Herzen.

In Liebe und voller Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von meiner 
lieben Mama, Schwiegermama, unserer herzensguten Oma und Uroma

Helga Rückriem geb. Mietzsch

                 * 08.06.1934                † 06.10.2022

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten. Unser 
besonderer Dank gilt dem Redner Steffen Horn, dem Bestattungsinstitut Korschat 
Inh. Nadine Lehnert, dem Blumengeschäft „Natürlich Schenken“ Kathrin Käbe, 
dem Porzellan-Café und den Schwestern vom DRK Team Annaburg.

In stiller Trauer
Tochter Korina und Andreas Mechling
Enkel Michael
Enkelin Josefine mit Uwe, Alexis, Charleen und Diego
Enkel Martin mit Milena und Mathias

Annaburg, im November 2022
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Elbfähre Prettin – Weihnachtsfahrplan 2022/2023

Samstag 24.12.2022 09.00 – 16.00 Uhr

Sonntag 25.12.2022 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr

Montag 26.12.2022 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr

Dienstag 27.12.2022 08.00 – 17.00 Uhr

Mittwoch 28.12.2022 08.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag 29.12.2022 08.00 – 17.00 Uhr

Freitag 30.12.2022 08.00 – 17.00 Uhr

Samstag 31.12.2022 09.00 – 16.00 Uhr

Sonntag 01.01.2023 10.00 – 17.00 Uhr

Montag 02.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Dienstag 03.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch 04.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag 05.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Freitag 06.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Samstag 07.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Sonntag 08.01.2023 08.00 – 18.00 Uhr

Wir wünschen  ein  frohes und  besinnliches Weihnachtsfest   
und  alles Gute  für das Neue  Jahr.

Das Team  der Elbfähre  Prettin

Die Gemeinschaftspraxis 
Wagner/Trabitz 
informiert

1. Vertretungsplan

An nachfolgend genannten Ar-
beitstagen bleibt unsere Praxis 
geschlossen. Bitte beachten 
Sie die Vertretungsregelung.

16.12.2022

Die Vertretung übernimmt die 
Gemeinschaftspraxis Kluge/
Stanitz in Jessen, Geschwis-
ter-Scholl-Str. 2a. Terminverein-
barung erfolgt unter folgender 
Rufnummer: 0 35 37/21 36 21

27.12.2022

Die Vertretung übernimmt die 
Gemeinschaftspraxis Kluge/
Stanitz in Jessen, Geschwis-
ter-Scholl-Str. 2a. Terminverein-
barung erfolgt unter folgender 
Rufnummer: 0 35 37/21 36 21

28.12.2022

Die Vertretung übernimmt die 
Arztpraxis Kazak in Jessen, 
Zur Kirschplantage 9. Termin-
vereinbarung erfolgt unter fol-
gender Rufnummer: 0 35 37/ 
21 37 61.

30.12.2022

Die Vertretung übernimmt die 
Gemeinschaftspraxis Weiß in 
Jessen, Geschwister-Scholl-Str. 
2a. Terminvereinbarung er-
folgt unter folgender Rufnum-
mer: 0 35 37/21 28 52.

Am 24.12.2022 und 31.12.2022 
sowie an allen gesetzlichen 
Feiertagen wird die medizi-
nische Versorgung über den 
kassenärztlichen Notdienst 
(Rufnummer 116 117) sicherge-
stellt.

2. Aktuelle Informationen 
online

Aktuelle Informationen finden 
Sie auch auf unserer Seite bei 
Facebook unter: facebook.de/
GemeinschaftspraxisAnnaburg

Hausärztliche  
Gemeinschaftspraxis

Christian Wagner 
Facharzt für Allgemeinmedizin

Sandra Trabitz 
Fachärztin für Innere Medizin

Torgauer Str. 104 
06925 Annaburg

Karsten Schmager ·· Kolonie ·· Kolonie-Heidewinkel 26 · 06925 Annaburg
Tel.: 03 53 85/2 20 16 · Fax: 03 53 85/31 77 25 · Mobil: 01 71/1 24 33 86

karstenschmager@t-online.de

Wir wünschen allen ein Wir wünschen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest besinnliches Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr.und alles Gute für das neue Jahr.

Häuslicher Pfl egedienst
An der alten Ziegelei 1
OT Axien
06925 Annaburg
Tel.: 03 53 86/2 34 94

www.pfl egedienst-daeumichen.de

Wir wünschen unseren Patienten, 
ihren Angehörigen, unseren Ärzten 
und Krankenkassen ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest sowie 

für das neue Jahr bestes Wohlergehen. 

Für das entgegengebrachte Vertrauen 
bedankt sich das gesamte Team, 

das zu jeder Tages- und Nachtzeit
für Sie erreichbar ist.
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Aktuelles vom Mühlen- und 
Dampfmaschienenverein in Plossig
Im Herbst ging es bei uns noch einmal richtig zur Sache.

Von Juli bis in den Herbst haben sich viele Neugierige bei uns gemeldet, die unsere 
Mühlenführungen in Anspruch genommen haben. Es hat immer Spaß gemacht und 
auch neue Kontakte sind entstanden. Vielen Dank für das große Interesse! Wir sind 
gerne für Sie da, ob der Anlass eine Geburtstagsfeier oder ein Betriebsausflug oder 
einfach ein spontaner Stopp an der Mühle ist.

An der Mühle steht jetzt ein Aufsteller mit Hinwei-
sen zum „Annaburger Zweistromweg“. An dessen 
Rückseite werden wir demnächst Informationen zur 
Mühle und zum Verein anbringen.

Neben dem Treppenaufgang zum Mühlenberg ist in-
zwischen auch unser Vereinsbriefkasten aufgestellt, 
da der Sitz unseres Vereins jetzt in der Lebiener Str. 
49 b ist. Meinungen, Anregungen, Kritik und Lob zu 
unserem Verein können dort eingeworfen werden.

Am 30.10.2022 spukte es in der Mühle! Der Hal-
loween-Rundgang unserer Plossiger- und Besu-
cher-Kinder startete dort. Es war in der Mühle schon 
dunkel und ein wenig unheimlich. Die Ausgestal-
tung mit Spinnweben und die Mühlenräder im Schein des Taschenlampenlichts 
sorgten für gespannte Atmosphäre. Mit der Gruselgeschichte „Der Schlüssel am 
Burgwall“ aus der Plossiger Sagenwelt wurden alle auf Halloween eingestimmt. Im 
Anschluss zog der toll kostümierte Trupp durch die Plossiger Vorstadt zur Ortsmitte 
und sammelte eifrig Süßes ein. 

Wir haben uns bei Lotto Sachsen-Anhalt 
um die Förderung für den Bau einer E-Bi-
ke-Ladestation beworben und glückli-
cherweise den Zuschlag erhalten. Mit 
diesem Geld und durch Eigenleistungen 
der Vereinsmitglieder ist unsere Fahr-
radladestation an der Mühle in Plossig 
gebaut worden. Seit dem 04.11.2022 ist 
sie einsatzbereit. Die Ladestation für 
Elektrofahrräder ist öffentlich und kann 
von jedem auf eigene Gefahr genutzt 
werden. Die Stromkosten trägt der Ver-
ein, jedoch würden wir uns über eine 
freiwillige Spende freuen, um die gestie-
genen Strompreise bezahlen zu können. 

Ein weiteres Projekt unseres Vereins 
ist die Umgestaltung des Trafoturms 
am Triftweg in Plossig zu einem Ar-
tenschutz- und Aussichtsturm. Dafür 
haben wir das Vertrauen der Post-
codelotterie gewonnen, die uns mit 
Fördergeldern für die Außenanlagen 
unterstützt. Die Arbeiten haben im Sep-
tember begonnen und werden im April 
2023 mit der Rasenansaat abgeschlos-
sen sein. Am 12.November 2022 wurde 
die Schutzhütte „Rast am Burgwall“ 
aufgebaut. Schon jetzt können Spazier-
gänger und Radfahrer hier eine Pause 
einlegen und die Natur genießen. 

Für die kommenden Tage und Wochen 
des Jahres 2022 wünschen wir Ihnen 
eine friedliche und besinnliche Advents-
zeit, fröhliche Weihnachten und ein ge-
sundes neues Jahr!

Man sieht sich an der Mühle! Glück zu!

Anna Seidel (Vorstand)

    Wir wünschen unseren 
Fahrgästen zu Weihnachten 
      besinnliche Stunden, 
    für das neue Jahr 
  Gesundheit, Glück 
     und Erfolg und 
  bedanken uns ganz 
herzlich für Ihr Vertrauen.

Unsere Leistungen:
Dachstühle • Altbausanierung 

Tore / Türen • Trockenbau • Carports 
Fußböden / Korkfußböden • Zäune

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

OT Prettin · Kochgasse 8 · 06925 Annaburg
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Rentnerweihnachtsfeier bei den Neuhäusern
Trotz kurzfristiger Terminänderung unserer Rentnerweihnachtsfeier 
fanden sich am 25.11.2022 viele Rentnerinnen und Rentner im Gast-
hof „Dietze“ ein, um einen schönen und unterhaltsamen Nachmittag 
in der Vorweihnachtszeit zu verbringen.

Unsere Vereinsvorsitzende Elvira begrüßte alle mit einem Gedicht und bei weih-
nachtlicher Musik unseres DJ Ingo ließen sich unsere Gäste Kaffee, Stolle und Weih-
nachtsgebäck schmecken. 

Das „Cäpt`n Kuck Trio“ erfreute die 
Anwesenden mit ihrem Programm 
und verbreitete Weihnachtsstim-
mung. Glücklicherweise konnten 
sie die Terminänderung mittragen. 

Unser Gast Frau Ihrke sen. berei-
cherte spontan das Weihnachtspro-
gramm mit kleinen Gedichten.

Während einer kurzen Spielpause 
wurden die liebevoll von unseren 
Vereinsmitgliedern gebastelten 
kleinen Geschenke durch den Wichtel Aidee und einem Gehilfen verteilt. Leider 
musste in diesem Jahr auf den Besuch des Weihnachtsmannes verzichtet werden. 
Dieser wurde zu anderen Aufgaben gerufen.

Die Freude in den Gesichtern und der Applaus unserer Gäste zeigten uns, dass die-
ser Nachmittag gut gelungen war.

Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen  
und zaubern Freude in alle Herzen.

Wir wünschen allen Einwohnern von Annaburg  
und Umgebung eine schöne Adventszeit, besinnliche  
Feiertage und ein gesundes neues Jahr.

Die Mitglieder des Vereins Neuhäuser  
„Hinter dem Neugraben“ e.V. Annaburg                               

„Wir“ e. V. – 
Landfrauen 
helfen sich selbst

Frauentreff Annaburg 
mit Surfstation

Ort:  Am Gaswerk 6 
(ehem. Autohaus Otto) 
06925 Annaburg

Telefon:  03 53 85/3 19 35

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 17.00 Uhr

und nach Vereinbarung: 03 53 85/3 19 35

Kopierservice
Sie können bei uns Ihre Bewerbungen 
und behördlichen Unterlagen kopieren 
lassen!

Wir bieten täglich Orientierungshil-
fe für alle Arbeitssuchenden, unter-
stützen bei der Erstellung von Bewer-
bungsunterlagen und ermöglichen eine 
bundesweite Suche von Stellenangebo-
ten im Internet.

Wir freuen uns aber auch über jede(n) 
Besucher(in), die/der sich einfach nur 
in zwangloser Atmosphäre unterhalten 
will.

Zu den im Monat Dezember 2022 ge-
planten Veranstaltungen laden wir alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger 
recht herzlich ein.

Wir wünschen  
allen ein friedliches  
Weihnachtsfest.

Veranstaltungsplan 
Dezember 2022 

Frauentreff/Surfstation

15.12.2022 · ab 10.00 Uhr 
Internetfrühstück (mit Vorbestellung)

22.12.2022 · ab 14.00 Uhr 
Kesselwurstessen (mit Vorbestellung)

Die Jessener Tafel findet jeden  
Mittwoch von 13.00 – 14.00 Uhr statt.

Das Leben ist wie eine Pusteblume.
Wenn die Zeit gekommen ist,

muss jeder alleine weiterfliegen.

Herzlichen Dank sagen wir all denen, die in 
Gedanken bei uns waren, sich mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme in vielfältiger 
Weise zum Ausdruck brachten.

Danke für die vielen helfenden Hände und die 
trostreiche Unterstützung.

In stiller Trauer
Tochter Steffi und Familie

Kolonie, Großtreben, im November 2022

Jürgen
Roeber

* 15.07.1938
† 02.11.2022

Durch den 
ELEKTROMAGNETISCHEN BLUTTEST 
erfahren Sie in kurzer Zeit alles über Ihren 

Gesundheitszustand: Organe, Nerven-
system, Hormone und Erbgut. Komplexe 
Belastungen durch Viren, Bakterien, Pilze 

und Schadstoff e werden aufgespürt. 

Krank – und keiner fi ndet was?

Vereinbaren Sie einen Termin:
Tel.: 03 53 85/31 99 25 · Mobil: 0152/53 62 01 72
E-Mail: info@heilpraxis-bachmann.de
Alte Bahnhofstr. 39 · 06925 Annaburg · OT Groß Naundorf

Heilpraktikerin Heilpraktikerin 
Anne-Kathrin Anne-Kathrin 

BachmannBachmann
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Die Erinnerung ist das Licht,  
das leuchtet, wärmt und tröstet.

Wenn Sie noch mehr Individualität  
in Ihren Anzeigen wünschen,  

sprechen Sie uns, die Druckerei,  
oder die Bestattungshäuser  
Ihres Vertrauens direkt an.

Ein langer Weg – Erlösung ...
Du warst so tapfer.

Ellen Neumann geb. Oettler
    * 30.10.1950              † 18.11.2022

In stiller Trauer
Dein Siegfried
Deine Tochter Anett mit Thomas
Dein Sohn Torsten mit Annett
Deine Enkel und Urenkelin

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am Donnerstag,  
dem 22. Dezember 2022, um 13.00 Uhr auf dem Friedhof in Jessen statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Am Firmament der hellste Stern, 
unsagbar nah und doch so fern.

Deine schützenden Hände, sie halten uns fest,  
in unseren Herzen, du uns nie verlässt.

Deine Augen geschlossen, dein Körper er ruht.  
Als Feder vom Himmel hast du uns besucht.

Schlaf wohl mein Schatz, in ewiger Ruh.
Unsere Liebe zu dir, sie deckt dich zu.

Allen einen herzlichen Dank für ihr tiefes Mitgefühl und 
die aufrichtige Anteilnahme in liebevoll geschriebenen 
Worten sowie das persönliche Geleit in der schweren 
Stunde des Abschieds.

Unser besonderer Dank gilt dem SAPV Wittenberg, vor 
allem Karin, die uns hilfreich und tröstend begleitet hat, 
Corinna Krüger vom Bestattungsunternehmen Krüger für 
ihre würdevolle Trauerrede und Reck`s Blumenboutique 
für die Arrangements.

In stiller Trauer
Deine Ilonka und deine Kinder

Andreas Priese
1959 – 2022

Du fehlst!

Groß Naundorf / Kolonie, im November 2022
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23. Kinderkleiderbasar 
in Prettin –  

Frühjahr/Sommer

WANN: Samstag, den 04.03.2023

WO: Gemeinschaftshaus 
Prettin 
OT Prettin 
06925 Annaburg

ZEIT: 08.00 bis 11.00 Uhr

VERGABE DER NUMMERN:

Am Freitag, dem 17.02.2023, von 
16.00 bis 19.00 Uhr unter der Te-
lefonnummer 03 53 86/6 06 66 
bei Sandra Hainke.

ABGABE DER KLEIDUNG:

Am Donnerstag, dem 02.03.2023, 
von 08.00 bis 16.00 Uhr  im Ge-
meinschaftshaus Prettin.

ABHOLUNG DER KLEIDUNG:

Am Samstag, dem 04.03.2023, 
von 15.00 bis 16.00 Uhr im Ge-
meinschaftshaus Prettin

BITTE BEACHTEN SIE  
FOLGENDE PUNKTE:

• Es werden zwei beschriftete  
Wäschekörbe zuzüglich  
Spielsachen angenommen

• Kleidung muss mit Größe, 
Preis und Basarnummer  
versehen sein

• An Büchern muss der Preis 
sowie die Basarnummer  
deutlich angebracht werden

• Bodys bitte nur im 5-er Pack

Aus hygienischen Gründen wer-
den Mützen, Strumpfhosen, 
Strümpfe, Nuckel, Fläschchen und 
Schuhe NICHT angenommen.

Für fehlende Kleidung und wei-
tere Artikel kann keine Haftung 
übernommen werden.

Aus organisationstechnischen 
Gründen müssen wir eine Ge-
bühr von 7,- Euro erheben, die 
für jeden verbindlich ist. Dafür 
entfallen die 10 % pro Verkäufer.

Wir freuen uns auf viele kleine 
und große Besucher!

Frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr 2023 

wünscht, im Namen des  
Basarteams, Sandra Hainke.

Organisatorin Sandra Hainke

unter dem Motto

Karnevalseröffnung
2. GroßeDie 

„1001 Nacht,  
schaut was der ECV  

draus macht!“Samstag,  
21.01.2023

Einlass 18.00 Uhr
Beginn 19.30 Uhr

präsentiert vom

und

DAS  
Team

Kartenvorverkauf: 

Mode&Mehr 
Lindenstr. 19 · OT Prettin

Di. bis Fr. 10 – 17 Uhr 
Sa. 9 – 11 Uhr 

Das erwartet Sie bei uns:
  Gute Entlohnung in einer 
zukunftsorientierten Branche

  Regelmäßige Weiterbildungen

  Interessante Einsatzgebiete und 
abwechslungsreiche Tätigkeit

  Eigener Servicewagen

per Email an:

s.diettrich@guetec.de
Tel.:  03 53 86/6 07 34

www.guetec.de

oder per Post an: 

Gütec GmbH
Klein Hohndorf 9 • 06925 Annaburg OT Prettin

Aufgabenbereich
  Neubau von Gülle- und 
Biogasanlagen

  Servicearbeiten an 
landwirtschaftlichen Anlagen, 
Pumpen und Rührwerken

  Durchführung von 
regelmäßigen Wartungen 
und Überprüfungen

Anforderungen
  Abgeschlossene technische 
oder handwerkliche 
Ausbildung

  Zuverlässigkeit, Sorgfältigkeit 
und eigenverantwortliches 
Arbeiten

  Führerschein B

Wir suchen
• Anlagenmonteur (m/w/d)
• Elektriker (m/w/d)
Zur Verstärkung für unser Team

Bewerbungen schicken Sie bitte:
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Reisen und Veranstaltungen unter einem guten Zeichen

19.12.2022 Weihnachtsfeier im „Schützenhaus“ Jessen 
Beginn: 12.00 Uhr 
10.20 Uhr Prettin, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Drei Linden;                       
10.35 Uhr Groß Naundorf; 10.45 Uhr Annaburg, Schloßstraße, 
Markt, Mühlenstraße

29.12.2022 Silvesterreise 
07.35 Uhr Purzien; 07.45 Uhr Annaburg, Mühlenstraße, 
Glascontainer, Schloßstraße; Zubringer: 07.40 Uhr Lebien; 
07.40 Uhr Axien; 07.30 Uhr Groß Naundorf

28.01.2023 Johann Strauß Konzert-Gala im Gewandhaus Leipzig 
Neujahrskonzert – bitte bis 20.12.2022 bezahlen

Strahlend hell, friedlich und wunderbar,  
so sei für Sie das nächste Jahr !  

Freude und Besinnlichkeit,  
das wünschen wir zur Weihnachtszeit !

Hallo Kegelsportfreunde!
Die Terminvergabe für die Kegel-
bahn erfolgt 

Montag bis Freitag in der  
Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr

unter der Telefonnummer

0152/26 32 97 43

Neujahrsfeuer 
Herzlich willkommen zum 

Neujahrsfeuer in Löben

am Samstag,  
dem 7. Januar 2023

ab 17.00 Uhr  
am Feuerwehr

gerätehaus

Wer möchte, kann seinen 
Weihnachtsbaum zur 

„Entsorgung“ mitbringen.

Bewerbungen schicken Sie bitte 

Wir suchen einen 

 Landmaschinenmechatroniker/-mechaniker (m/w/d)

 Meister für Landmaschinentechnik (m/w/d)

als Verstärkung für unser Team.

per E-Mail an:

s.weber@landtechnik-rade.de

Tel.: 03 53 88/2 04 04

oder per Post an:

Kuhlee & Klausa Landtechnik GmbH
Battiner Landstraße 3
OT Rade · 06917 Jessen (Elster)



44 Amtsblatt der Stadt Annaburg Nr. 12 vom 14.12.2022

Der Inhalt des Amtsblattes ist auch im Internet auf der Seite 
www.annaburg.de zu finden.

Wir wünschen  ALLEN eine  schöne  
Adventszeit , frohe  Weihnachten  und  

die  besten  Wünsche  für das neue  Jahr.
Ein besonderes Dankeschön sagen wir 
unseren Sponsoren und Helfern, ohne 
deren Unterstützung die Vereinsarbeit 

kaum noch möglich ist.

Der Vorstand und die Mitglieder  
des Heimatvereines Groß Naundorf e. V.

Kulturverein Premsendorf e. V.

Das Miteinander ist Füreinander
Zusammenhalt, Spaß und Freude sind Voraussetzung für eine gute Gemeinschaft.

Premsendorf ist ein recht kleines Dorf im Landkreis Wittenberg. Mit ca. 100 Ein-
wohnern wurde es in die Stadt Annaburg eingemeindet. Die gesellschaftliche 
Entwicklung, besonders in demographischer Hinsicht ist ähnlich der in anderen 
Dörfern, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Mit sehr viel älteren 
Menschen und dazu noch einer fehlenden Infrastruktur. Der „KONSUM“ als Kom-
munikationszentrum ist seit langer Zeit Geschichte. Und das ist natürlich in vielen 
Dörfern nicht anders.

Die Politik kann nicht alles regeln. Sie kann bestenfalls unterstützen. Wenn man 
etwas verändern will, muss man selbst Initiative ergreifen. Aber ohne kommu-
nale Unterstützung ist alles sehr schwierig. Die Stadt Annaburg ist für unsere 
Vereinsarbeit ein großer Unterstützer und Helfer. Die Stadtverwaltung und die 
Gemeinschaft der Vereine – in Annaburg gibt es viele Vereine – bilden ein starkes 
Rückgrat. Aber trotzdem ist jeder Einzelne für seine Gemeinschaft verantwortlich. 
Und das ist die Maxime und der Anspruch unseres Vereins.

Und der Erfolg gibt uns recht. So wie 
wir gegenwärtig einen „Goldenen 
Herbst“erleben, der uns ein schönes 
Jahresende beschert, so können auch 
wir als Verein auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. Ein Jahr mit vie-
len Veranstaltungen, mit Menschen, 
die sich bei uns wohlfühlen. Von der 
Generation der „Jungen“ bis zur Ge-
neration der „Alten“. Das war unser 
Pfingstfest, das Oldtimertreffen, das 
Oktoberfest und zahlreiche kleinere 
Zusammenkünfte. Es gab auch viel Ar-
beit, die zu bewältigen war. Aber auch 
Arbeit, wenn sie in der Gemeinschaft 
erfolgt, macht viel Spaß.

Wir haben uns für das kommende Jahr 
wieder sehr viel vorgenommen.

Freuen uns natürlich auch auf all unse-
re Gäste und sagen auch denen Dank, 
die nicht direkt dem Verein zugehören, 
aber trotzdem die gleiche Sichtweise 
haben und sehr unterstützend sind.

Kulturverein Premsendorf e. V.
Im Auftrag Georg Cieplik

Plätzchenduft zieht  
durch das Haus, 

versperrt sind  
manche Schränke. 

es weihnachtet,  
man kennt sich aus 

und wohlsortiert  
sind die Geschenke.

Man freut sich  
auf das Kinderlachen 

und auf ein paar Tage –  
ruhig und still, 

andern ´mal  
eine Freude machen, 

das ist es, was man will.

Weihnachtskarten  
trudeln ein 

von allen Ecken und Kanten, 
die meisten sind, so soll es sein 

von den Lieben  
und Verwandten.

Autor unbekannt

Holzdorfer Str. 22 · 06925 Annaburg
Telefon: 03 53 85/2 06 73

Di. – Fr. 08 – 18 Uhr · Sa. 08 – 12 Uhr
Montag geschlossen

Es waren bewegte Zeiten – keine Frage. Rückblickend 
haben wir diese Herausforderung gut gemeistert – 

vor allem auch durch unsere treuen Kunden.

Wir möchten uns herzlich bedanken und Wir möchten uns herzlich bedanken und 
wünschen ruhige und frohe Weihnachten und wünschen ruhige und frohe Weihnachten und 

k� men Sie gut in das Neue Jahr!k� men Sie gut in das Neue Jahr!


